
(2)  Neben den in § 27 BBiG festgelegten Anforderungen muss die Ausbil-
dungsstätte hinsichtlich der Räume, Ausstattung und Einrichtung den 
besonderen Erfordernissen der Ausbildung von Menschen mit Behinde-
rungen gerecht werden.

(3)  Es müssen ausreichend Ausbilder zur Verfügung stehen. Die Anzahl der 
Ausbilder muss in einem angemessenen Verhältnis zur Anzahl der Aus-
zubildenden stehen. Dabei ist ein Ausbilderschlüssel von in der Regel 
höchstens eins zu acht anzuwenden.

§ 6 Eignung der Ausbilder
(1)  Ausbilder die im Rahmen einer Ausbildung nach § 66 BBiG erstmals tätig 

werden, müssen neben der persönlichen, berufsspezifisch fachlichen sowie 
der berufs- und arbeitspädagogischen Eignung (AEVO u. a.) eine mehrjäh-
rige Erfahrung in der Ausbildung sowie zusätzliche behindertenspezifische 
Qualifikationen nachweisen.

(2)  Anforderungsprofil 
Ausbilder müssen eine rehabilitationspädagogische Zusatzqualifikation 
nachweisen und dabei folgende Kompetenzfelder abdecken:
–  Reflexion der betrieblichen Ausbildungspraxis
–  Psychologie
–  Pädagogik, Didaktik
–  Rehabilitationskunde
–  Interdisziplinäre Projektarbeit
–  Arbeitskunde/Arbeitspädagogik

Die Industrie- und Handelskammer Südthüringen erlässt aufgrund des Be-
schlusses des Berufsbildungsausschusses vom 28. April 2022 als zuständige 
Stelle nach § 9 Berufsbildungsgesetz (BBiG) sowie nach § 66 Absatz 1 BBiG 
in Verbindung mit § 79 Absatz 4 BBiG vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), 
zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28. März 2021 (BGBl. I 
S. 591), folgende Ausbildungsregelung für die Ausbildung von behinderten 
Menschen zum/zur Fachpraktiker/Fachpraktikerin im Gastgewerbe.

§ 1 Ausbildungsberuf
Die Berufsausbildung zum Fachpraktiker im Gastgewerbe/zur Fachpraktikerin im 
Gastgewerbe erfolgt nach dieser Ausbildungsregelung.

§ 2 Personenkreis
Diese Ausbildungsregelung regelt die Berufsausbildung gemäß § 66 BBiG für 
Personen im Sinne des § 2 SGB IX.

§ 3 Dauer der Berufsausbildung
Die Ausbildung dauert drei Jahre.

§ 4 Ausbildungsstätten
Die Ausbildung findet in ausbildungsrechtlich anerkannten Ausbildungsbetrie-
ben und Ausbildungseinrichtungen statt.

§ 5 Eignung der Ausbildungsstätte
(1)  Menschen mit Behinderungen dürfen nach dieser Ausbildungsregelung nur 

in dafür geeigneten anerkannten Betrieben und Ausbildungseinrichtungen 
ausgebildet werden
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(3)   Die Auszubildenden haben einen schriftlichen Ausbildungsnachweis zu 
führen. Ihnen ist Gelegenheit zu geben, den schriftlichen Ausbildungs-
nachweis während der Ausbildungszeit zu führen. Die Ausbildenden haben 
den schriftlichen Ausbildungsnachweis regelmäßig durchzusehen und ab-
zuzeichnen. Der Auszubildende kann nach Maßgabe von Art oder Schwere/
Art und Schwere seiner Behinderung von der Pflicht zur Führung eines 
schriftlichen Ausbildungsnachweises entbunden werden. 

§ 10 Zwischenprüfung
(1)  Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine Zwischenprüfung durchzu-

führen. Sie soll vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden.

(2)  Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage zu § 8 für das 
erste Ausbildungsjahr aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkei-
ten sowie auf den im Berufsschulunterricht entsprechend dem Rahmen-
lehrplan zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung 
wesentlich ist.

(3)  Für die Zwischenprüfung bestehen folgende Vorgaben: 
 
Die zu prüfende Person soll in höchstens 4 Stunden eine praktische Auf-
gabe bearbeiten. Dabei soll sie zeigen, dass sie Arbeit planen, durchführen 
und präsentieren, die Ergebnisse kontrollieren und Gesichtspunkte der Hy-
giene, des Umweltschutzes, der Wirtschaftlichkeit und der Gästeorientie-
rung berücksichtigen kann. Hierfür kommen folgende Gebiete in Betracht:

 1. Planen von Arbeitsschritten
 2. Anwenden von Arbeitstechniken
 3. Präsentieren von Produkten

§ 11 Abschlussprüfung
(1)  Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob die zu prüfende Person 

die berufliche Handlungsfähigkeit erworben hat. In der Abschlussprüfung 
soll die zu prüfende Person nachweisen, dass sie die dafür erforderlichen 
beruflichen Fertigkeiten beherrscht, die notwendigen beruflichen Kennt-
nisse und Fähigkeiten besitzt und mit dem im Berufsschulunterricht zu 
vermittelnden, für die Berufsausbildung wesentlichen Lehrstoff vertraut ist. 
Die Ausbildungsregelung ist zugrunde zu legen.

(2)  Die Abschlussprüfung ist praktisch und schriftlich durchzuführen.

(3)  In der praktischen Prüfung soll die zu prüfende Person in höchstens drei 
Stunden eine komplexe Prüfungsaufgabe sowie in höchstens zwei Stunden 
zwei weitere Prüfungsaufgaben bearbeiten. Hierfür kommen insbesondere 
in Betracht:

 1.   Als komplexe Prüfungsaufgabe: 
a)  Präsentieren und Servieren von Speisen und Getränken 
b)  Anlassbezogenes Herrichten eines Veranstaltungsraumes

  Diese Aufgabe soll Ausgangspunkt für ein gastorientiertes Gespräch sein. 
Innerhalb der Prüfungsaufgabe sollen höchstens 15 Minuten auf das Ge-
spräch entfallen.

 2.   Als weitere Prüfungsaufgaben: 
a) Zuordnen von Gläsern und Bestecken zu vorgegebenen Speisen und 
    Getränken 
b) Zuordnen von Produkten zu Verwendungsmöglichkeiten 
c) Vorbereiten von Bestellungen

(4)   Die schriftliche Prüfung wird in den Prüfungsbereichen Gastorientierte 
Dienstleistungen sowie Wirtschafts- und Sozialkunde durchgeführt wer-
den. Es kommen Fragen und Aufgaben, die sich auf praxisbezogene Fälle 
beziehen, insbesondere aus folgenden Gebieten in Betracht:

 1.  Im Prüfungsbereich: Gastorientierte Dienstleistungen 
a) Umgang mit Gästen, Beratung und Verkauf 
b) Einsatz von Geräten, Maschinen und Gebrauchsgütern 
c) Arbeitsplanung 
d) Arbeitstechniken 
Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

–  Recht
–  Medizin

  Um die besonderen Anforderungen des § 66 BBiG zu erfüllen, soll ein 
Qualifizierungsumfang von 320 Stunden sichergestellt werden.

(3)   Von dem Erfordernis des Nachweises einer rehabilitationspädagogischen 
Zusatzqualifikation soll bei Betrieben abgesehen werden, wenn die Qualität 
der Ausbildung auf andere Weise sichergestellt ist. Die Qualität ist in der 
Regel sichergestellt, wenn eine Unterstützung durch eine geeignete Aus-
bildungseinrichtung erfolgt.

(4)   Ausbilder, die im Rahmen einer Ausbildung nach § 66 BBiG / § 42m Hand-
werksordnung (HwO) bereits tätig sind, haben innerhalb eines Zeitraumes 
von höchstens fünf Jahren die notwendigen Qualifikationen gemäß Absatz 
2 nachzuweisen. Die Anforderungen an Ausbilder gemäß Absatz 2 gelten 
als erfüllt, wenn die behindertenspezifischen Zusatzqualifikationen auf 
andere Weise glaubhaft gemacht werden können.

§ 7 Struktur der Berufsausbildung 
(1)   Findet die Ausbildung in einer Ausbildungseinrichtung statt, sollen mindes-

tens 24 Wochen außerhalb dieser Einrichtung in einem anerkannten Aus-
bildungsbetrieb/mehreren anerkannten Ausbildungsbetrieben durchgeführt 
werden.

(2)   Von der Dauer der betrieblichen Ausbildung nach Absatz 1 kann nur in be-
sonders begründeten Einzelfällen abgewichen werden, wenn die jeweilige 
Behinderung oder betriebspraktische Besonderheiten die Abweichung 
erfordern. Eine Verkürzung der Dauer durch die Teilnahme an einer über-
betrieblichen Ausbildungsmaßnahme erfolgt nicht.

§ 8 Ausbildungsrahmenplan, Ausbildungsberufsbild
(1)   Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die im Ausbildungsrah-

menplan (Anlage) aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
(berufliche Handlungsfähigkeit). Eine von dem Ausbildungsrahmenplan 
abweichende Organisation der Ausbildung ist insbesondere zulässig, soweit 
die jeweilige Behinderung der Auszubildenden oder betriebspraktische 
Besonderheiten die Abweichung erfordern. Der Ausbildungsrahmenplan ist 
Bestandteil der Ausbildungsregelung.

(2)   Die Berufsausbildung zum Fachpraktiker im Gastgewerbe/zur Fachprakti-
kerin im Gastgewerbe gliedert sich wie folgt:

 1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht
 2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes
 3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
 4. Umweltschutz
 5. Umgang mit Gästen, Beratung und Verkauf
 6. Einsetzen von Geräten, Maschinen und Gebrauchsgütern, Arbeits planung
 7. Hygiene
 8. Küchenbereich
 9. Servicebereich
 10. Warenwirtschaft
 11. Werbung und Verkaufsförderung
 12. Wirtschaftsdienst
 13. Arbeiten am Tisch des Gastes
 14. Ausrichten von Festlichkeiten und Veranstaltungen

§ 9 Zielsetzung und Durchführung der Berufsausbildung
(1)   Die in dieser Ausbildungsregelung genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) sollen so vermittelt werden, 
dass die Auszubildenden zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen 
Tätigkeit im Sinne von § 1 Abs. 3 des Berufsbildungsgesetzes befähigt 
werden, die selbstständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren (beruf-
liche Handlungskompetenz) einschließt. Diese Befähigung ist auch in den 
Prüfungen nach den §§ 10 und 11 nachzuweisen. 

(2)   Die Ausbildenden haben unter Zugrundelegung des Ausbildungsrahmen-
planes für die Auszubildenden einen individuellen Ausbildungsplan zu 
erstellen. 

 2.  Im Prüfungsbereich: Wirtschafts- und Sozialkunde 
Allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der 
Berufs- und Arbeitswelt. 
Die Prüfungszeit beträgt 45 Minuten.

§ 12 Gewichtungsregelung
Die Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten: 

 1.  Prüfungsbereich Praktische Prüfung 60 Prozent
  2. Prüfungsbereich Gastorientierte Dienstleistungen 30 Prozent
  3. Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 10 Prozent

§ 13 Bestehensregelung
(1)   Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Leistungen 

 1.  im Gesamtergebnis mit mindestens „ausreichend“,
 2.  im Prüfungsbereich Praktische Prüfung mit mindestens „ausreichend“,
 3.  in mindestens einem der übrigen Prüfungsbereiche mit mindestens 

„ausreichend“
 4.  in keinem Prüfungsbereich mit „ungenügend“ bewertet worden sind.

(2)   Auf Antrag der zu prüfenden Person ist die Prüfung in einem der mit 
schlechter als „ausreichend“ bewerteten Prüfungsbereiche, in denen 
Prüfungsleistungen mit eigener Anforderung und Gewichtung schriftlich 
zu erbringen sind, durch eine mündliche Prüfung von etwa 15 Minuten zu 
ergänzen, wenn dies für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben 
kann. Bei der Ermittlung des Ergebnisses für diesen Prüfungsbereich sind 
das bisherige Ergebnis und das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprü-
fung im Verhältnis von 2:1 zu gewichten.

§ 14 Übergang
Ein Übergang von einer Berufsausbildung nach dieser Ausbildungsregelung in 
eine entsprechende Ausbildung nach § 4 BBiG ist von dem Auszubildenden und 
dem Ausbildenden kontinuierlich zu prüfen.

§ 15 Bestehende Berufsausbildungsverhältnisse
Berufsausbildungsverhältnisse, die bei Inkrafttreten dieser Ausbildungsregelung 
bestehen, können unter Anrechnung der bisher zurückgelegten Ausbildungszeit 
nach den Vorschriften dieser Regelung fortgesetzt werden, wenn die Vertrags-
parteien dies vereinbaren.

§ 16 Prüfungsverfahren
Für die Zulassung zur Abschlussprüfung und das Prüfungsverfahren gilt die Prü-
fungsordnung für die Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprüfun-
gen der Industrie- und Handelskammer Südthüringen in der derzeit geltenden 
Fassung entsprechend.

§ 17 Abkürzung und Verlängerung der Ausbildungszeit
Soweit die Dauer der Ausbildung abweichend von dieser Ausbildungsregelung 
verkürzt oder verlängert werden soll, ist § 8 Abs. 1 und 2 BBiG entsprechend 
anzuwenden.

§ 18 Gleichstellungsbestimmung
Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Ausbildungsregelung gelten 
jeweils für alle Geschlechter.

§ 19 Inkrafttreten
Diese Ausbildungsregelung tritt am 1. August 2022 in Kraft.

Ausgefertigt:

Suhl, 29.04.2022

gez. Dr. Peter Traut   gez. Dr. Ralf Pieterwas 
Präsident    Hauptgeschäftsführer
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Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung 

zum Fachpraktiker im Gastgewerbe/zur Fachpraktikerin im Gastgewerbe

Anlage zu § 8

Lfd. 
Nr.

 
Teil des Ausbildungsberufsbildes

 
Zu vermittelnde Fertigkeiten und Kenntnisse

 
Ausbildungsjahr

1 2 3

1 Berufsausbildung, Arbeits- und  
Tarifrecht
§ 8 (2) Nr. 1

a)   Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbesondere Abschluss, Dauer und 
Beendigung erklären.

b)   Gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag nennen.
c)   Wesentliche Bestimmungen der für den ausbildenden Betrieb geltenden Tarif-

verträge nennen.

Während der gesam-
ten Ausbildung zu 
vermitteln.

2 Aufbau und Organisation des  
Ausbildungsbetriebes
§ 8 (2) Nr. 2

a)   Aufbau und Aufgaben des ausbildenden Betriebes erläutern.
b)   Grundfunktionen des ausbildenden Betriebes wie Einkauf, Produktion, Dienst-

leistung, Verkauf und Verwaltung erklären.
c)   Beziehungen des ausbildenden Betriebes und seiner Beschäftigten zu Wirt-

schaftsorganisationen, Berufsvertretungen und Gewerkschaften nennen.
d)   Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebsverfassungs- oder perso-

nalvertretungsrechtlichen Organe des ausbildenden Betriebes beschreiben.

Während der gesam-
ten Ausbildung zu 
vermitteln.

3 Sicherheit und Gesundheitsschutz  
bei der Arbeit
§ 8 (2) Nr. 3

a)   Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz feststellen und 
Maßnahmen zu ihrer Vermeidung ergreifen.

b)   Berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften anwenden.
c)   Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie erste Maßnahmen einleiten.
d)   Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes anwenden; Verhaltensweisen 

bei Bränden beschreiben und Maßnahmen zur Brandbekämpfung ergreifen.

Während der gesam-
ten Ausbildung zu 
vermitteln.

4 Umweltschutz
§ 8 (2) Nr. 4

a)   Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Ein-
wirkungsbereich beitragen, insbesondere

b)   mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbildungsbetrieb und seinen Bei-
trag zum Umweltschutz an Beispielen erklären,

c)   für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des Umweltschutzes an-
wenden,

d)   Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden Energie- und 
Materialverwendungen nutzen und

e)   Abfälle vermeiden, Stoffe und Materialien einer umweltschonenden Entsor-
gung zuführen.

Während der gesam-
ten Ausbildung zu 
vermitteln.

5 Umgang mit Gästen, Beratung  
und Verkauf
§ 8 (2) Nr. 5

a)   Auswirkungen des persönlichen Erscheinungsbildes und Verhaltens auf Gäste 
darstellen und begründen.

b)   Gastgeberfunktion wahrnehmen.
c)   Erwartungen von Gästen hinsichtlich Beratung, Betreuung und Dienstleistung 

ermitteln.
d)   Aufgaben, Befugnisse und Verantwortungen im Rahmen der Ablauforganisa-

tion berücksichtigen.
e)   Gäste empfangen und betreuen.
f)   Berufsbezogene Fremdsprachliche Fachbegriffe anwenden.
g)   Gäste über das Angebot an Dienstleistungen und Produkten informieren.
h)   Mitteilungen und Aufträge entgegennehmen und weiterleiten.
i)   Berufsbezogene Rechtsvorschriften anwenden.
j)   Gespräche gäste- und unternehmensorientiert führen.
k)   Sprachliche und nichtsprachliche Ausdrucksmöglichkeiten anwenden.
l)   Reklamationen entgegennehmen, bearbeiten sowie gäste- und unternehmens-

orientierte Lösungen aufzeigen.
m)   Reservierungswünsche entgegennehmen, Reservierungen ausführen.
n)   Gäste unter Berücksichtigung ihrer Wünsche beraten.
o)   Speisen und Getränke anbieten.
p)   Beratungs- und Verkaufsgespräche planen, führen und nachbereiten.

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X 

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

6 Einsetzen von Geräten, Maschinen und 
Gebrauchsgütern, Arbeitsplanung
§ 8 (2) Nr. 6

a)   Arbeitsschritte planen.
b)   Arbeitsplatz unter Berücksichtigung hygienischer und ergonomischer An-

forderungen vorbereiten.
c)   Arbeitsvorbereitungen bereichsbezogen vorbereiten.
d)   Geräte, Maschinen und Gebrauchsgüter reinigen und pflegen.
e)   Wartung von Geräten und Maschinen sowie Instandsetzung von Gebrauchs-

gütern veranlassen.

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

f)   Arbeitsergebnisse kontrollieren und bewerten. X

7 Hygiene
§ 8 (2) Nr. 7

a)   Vorschriften und Grundsätze zur Personal- und Betriebshygiene anwenden.
b)   Desinfektions- und Reinigungsmittel ökonomisch einsetzen.

X
X

X
X

X
X

8 Küchenbereich
§ 8 (2) Nr. 8

a)   Produkte auf Beschaffenheit prüfen und Verwendungsmöglichkeiten zuordnen.
b)   Arbeitstechniken und Garverfahren zur Herstellung einfacher Speisen an-

wenden.
c)   Einfache Speisen unter Berücksichtigung der Rezepturen, der Ernährungslehre 

und der Wirtschaftlichkeit zubereiten.
d)   Vorgefertigte Produkte unter Beachtung von Verarbeitungsstufen, Rezepturen 

und Wirtschaftlichkeit zu einfachen Speisen verarbeiten.
e)   Einfache Speisen nach Vorgabe anrichten.

X

X

X

X
X

9 Servicebereich
§ 8 (2) Nr. 9

a)   Verkaufsfähigkeit von Produkten prüfen.
b)   Aufguss- und Heißgetränke zubereiten sowie Getränke ausschenken.
c)   Speisen und Getränke servieren und ausheben.
d)   Bei Service- und Menübesprechungen mitwirken.
e)   Betriebliches Kassensystem unter Anleitung bedienen.

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

10 Warenwirtschaft
§ 8 (2) Nr. 10

a)   Waren annehmen, auf Gewicht, Menge und sichtbare Schäden prüfen und 
betriebsübliche Maßnahmen einleiten.

b)   Waren ihren Ansprüchen gemäß einlagern.
c)   Lagerbestände kontrollieren.
d)   Arbeitsplatz bezogenen Warenbedarf ermitteln.
e)   Bestellungen einleiten.
f)   Bei Inventuren unterstützen, ein Inventar unter Anleitung aufstellen.
g)   Kostenbewusstes Einsetzen von Materialien und Gebrauchsgütern begründen.

X X
X

X
X
X
X
X
X
X

11 Werbung und Verkaufsförderung
§ 8 (2) Nr. 11

a)   Werbemittel und -träger unterscheiden und für die Werbung des Ausbildungs-
betriebes einsetzen.

b)   Verkaufsfördernde Maßnahmen vorbereiten.
c)   Bei Werbeaktionen mitwirken.
d)   Anlassbezogene Dekorationen ausführen.

X
X

X
X

X
X
X
X

12 Wirtschaftsdienst
§ 8 (2) Nr. 12

a)   Gästeräume angebots- und anlassbezogen herrichten.
b)   Gästeräume reinigen und pflegen.

X
X

X

13 Arbeiten am Tisch des Gastes
§ 8 (2) Nr. 13

a)   Getränke zubereiten, präsentieren und servieren.
b)   Speisen zubereiten, präsentieren und servieren.

X X
X

X
X

14 Ausrichten von Festlichkeiten und  
Veranstaltungen
§ 8 (2) Nr. 14

a)   Bei der Planung von Festlichkeiten und Veranstaltungen unterstützen.
b)   Bei organisatorischen Vorarbeiten mitwirken.
c)   Bei der Ausrichtung mitwirken.

X
X
X
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vertreter (§ 40 Absatz 2 Satz 3 BBiG). Die Absätze 3 bis 7 gelten für sie 
entsprechend.

(9)  Die für die Berufung von Prüfungsausschussmitgliedern Vorschlagsberech-
tigten sind über die Anzahl und die Größe der einzurichtenden Prüfungs-
ausschüsse sowie über die Zahl der von ihnen vorzuschlagenden weiteren 
Prüfenden zu unterrichten. Die Vorschlagsberechtigten werden von der IHK 
darüber unterrichtet, welche der von ihnen vorgeschlagenen Mitglieder, 
Stellvertreter und Stellvertreterinnen sowie weiteren Prüfenden berufen 
wurden (§ 40 Absatz 5 BBiG).

(10)  Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen 
und für Zeitversäumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht von anderer 
Seite gewährt wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren 
Höhe von der IHK mit Genehmigung der obersten Landesbehörde fest-
gesetzt wird. Die Entschädigung für Zeitversäumnis hat mindestens im 
Umfang von § 16 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes 
(JVEG) in der jeweils geltenden Fassung zu erfolgen (§ 40 Absatz 6 BBiG).

(11)  Von Absatz 2 und 8 darf nur abgewichen werden, wenn andernfalls die 
erforderliche Zahl von Mitgliedern des Prüfungsausschusses nicht berufen 
werden kann (§ 40 Absatz 7 BBiG).

§ 2a Prüferdelegationen
(1)  Die IHK kann im Einvernehmen mit den Mitgliedern des Prüfungsausschus-

ses die Abnahme und die abschließende Bewertung von Prüfungsleistun-
gen auf Prüferdelegationen übertragen (§ 42 Absatz 2 Satz 1 BBiG).

(2)  Für die Zusammensetzung von Prüferdelegationen ist § 2 Absatz 1 und 2 
entsprechend anzuwenden (§ 42 Absatz 2 Satz 2 BBiG). Die Mitglieder der 
Prüferdelegationen haben Stellvertreter/Stellvertreterinnen (§ 42 Absatz 2 
Satz 2 BBiG).

(3)  Mitglieder von Prüferdelegationen können die Mitglieder der Prüfungs-
ausschüsse, deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen sowie weitere 
Prüfende sein, die durch die IHK nach § 40 Absatz 4 BBiG berufen worden 
sind (§ 42 Absatz 2 Satz 3 BBiG). Für die Berufungen gilt § 2 Absatz 3 bis 8 
entsprechend. Die Berufung weiterer Prüfender kann auf bestimmte Prüf- 
oder Fachgebiete beschränkt werden (§ 40 Absatz 4 Satz 2 BBiG).

(4)  Die Mitwirkung in einer Prüferdelegation ist ehrenamtlich. § 2 Absatz 10 
gilt entsprechend.

(5)  Die IHK hat vor Beginn der Prüfung über die Bildung von Prüferdelegatio-
nen, über deren Mitglieder sowie über deren Stellvertreter und Stellvertre-
terinnen zu entscheiden. Prüfende können Mitglieder mehrerer Prüferde-
legationen sein. Sind verschiedene Prüfungsleistungen derart aufeinander 
bezogen, dass deren Beurteilung nur einheitlich erfolgen kann, so müssen 
diese Prüfungsleistungen von denselben Prüfenden abgenommen werden 
(§ 42 Absatz 3 BBiG).

§ 3 Ausschluss von der Mitwirkung
(1)  Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Angehörige der zu prüfenden Perso-

nen nicht mitwirken. Angehörige im Sinne des Satz 1 sind: 

 1. Verlobte,
 2. Ehegatten,
 3. eingetragene Lebenspartner,
 4. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie,
 5. Geschwister,
 6. Kinder der Geschwister,
 7. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten,
 8. Geschwister der Eltern,

Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 28. April 
2022 gemäß den Richtlinien des Hauptausschusses für Berufsbildung vom 
15. Dezember 2021 (BAnz AT 02.02.2022 S3) erlässt die Industrie- und 
Handelskammer Südthüringen als zuständige Stelle nach § 47 Absatz 1 
Satz 1, Absatz 3 bis 5 und § 79 Absatz 4 Satz 1 des Berufsbildungsgeset-
zes (BBiG) vom 4. Mai 2020 (BGBI. I S. 920), das zuletzt durch Artikel 16 
des Gesetzes vom 28. März 2021 (BGBI. I S. 591) geändert worden ist, die 
folgende Prüfungsordnung für die Durchführung von Abschluss- und Um-
schulungsprüfungen:

Erster Abschnitt: 
Prüfungsausschüsse und Prüferdelegationen 

§ 1 Errichtung
(1)  Die Industrie- und Handelskammer Südthüringen – im Folgenden IHK ge-

nannt – errichtet als zuständige Stelle für die Durchführung der Abschluss- 
und Umschulungsprüfungen Prüfungsausschüsse (§ 39 Absatz 1 Satz 1, § 
62 Absatz 3 Satz 1 BBiG).

(2)  Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegationen nach § 42 Absatz 2 BBiG 
nehmen die Prüfungsleistungen ab.

(3)  Für einen Ausbildungsberuf können bei Bedarf, insbesondere bei einer gro-
ßen Anzahl von zu prüfenden Personen und bei besonderen Anforderungen 
in der Ausbildungsordnung, mehrere Prüfungsausschüsse errichtet werden.

(4)  Mehrere zuständige Stellen können bei einer von ihnen gemeinsame 
Prüfungsausschüsse errichten (§ 39 Absatz 1 Satz 2 BBiG).

§ 2 Zusammensetzung und Berufung von Prüfungsausschüssen
(1)  Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern, sofern in einer Anlage 

zur Prüfungsordnung für bestimmte Prüfungsausschüsse keine höhere 
Anzahl festgelegt ist. Die Mitglieder müssen für die Prüfungsgebiete 
sachkundig und für die Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet sein (§ 40 
Absatz 1 Satz 2 BBiG).

(2)  Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder Beauftragte der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer in gleicher Zahl sowie mindestens eine Lehrkraft 
einer berufsbildenden Schule angehören. Mindestens zwei Drittel der 
Gesamtzahl der Mitglieder müssen Beauftragte der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer sein (§ 40 Absatz 2 Satz 1 und 2 BBiG).

(3)  Die Mitglieder werden von der IHK für eine einheitliche Periode, längstens 
für fünf Jahre berufen (§ 40 Absatz 3 Satz 1 BBiG).

(4)  Die Beauftragten der Arbeitnehmer werden auf Vorschlag der im Bezirk der 
IHK bestehenden Gewerkschaften und selbstständigen Vereinigungen von 
Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung berufen 
(§ 40 Absatz 3 Satz 2 BBiG).

(5)  Lehrkräfte von berufsbildenden Schulen werden im Einvernehmen mit der 
Schulaufsichtsbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle berufen 
(§ 40 Absatz 3 Satz 3 BBiG).

(6)  Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb einer 
von der IHK gesetzten angemessenen Frist vorgeschlagen, so beruft die IHK 
insoweit nach pflichtgemäßem Ermessen (§ 40 Absatz 3 Satz 4 BBiG).

(7)  Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse können nach Anhörung der an ihrer 
Berufung Beteiligten aus wichtigem Grunde abberufen werden 
(§ 40 Absatz 3 Satz 5 BBiG).

(8)  Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse haben Stellvertreterinnen/Stell-

Prüfungsordnung 
für die Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprüfungen

der Industrie- und Handelskammer Südthüringen

(3)  Absatz 2 gilt für Prüferdelegationen entsprechend.

(4)  Die Sitzungsprotokolle sind von der protokollführenden Person und dem 
Vorsitz zu unterzeichnen. § 26 Absatz 1 bleibt unberührt.

(5)  Bei Prüferdelegationen sind die Sitzungsprotokolle von allen Mitgliedern zu 
unterzeichnen. § 26 Absatz 1 bleibt unberührt.

§ 6 Verschwiegenheit
Unbeschadet bestehender Informationspflichten, insbesondere gegenüber dem 
Berufsbildungsausschuss, haben die Mitglieder des Prüfungsausschusses, der 
Prüferdelegation und sonstige mit der Prüfung befassten Personen über alle 
Prüfungsvorgänge Verschwiegenheit gegenüber Dritten zu wahren.

Zweiter Abschnitt: 
Vorbereitung der Prüfung

§ 7 Prüfungstermine
(1)  Die IHK bestimmt in der Regel zwei für die Durchführung der Prüfung 

maßgebende Zeiträume im Jahr. Diese Zeiträume sollen auf den Ablauf der 
Berufsausbildung und des Schuljahres abgestimmt sein. Die IHK setzt die 
einzelnen Prüfungstage fest.

(2)  Die IHK gibt die Zeiträume im Sinne des Absatz 1 Satz 1 einschließlich der 
Anmeldefristen in geeigneter Weise öffentlich mindestens einen Monat vor 
Ablauf der Anmeldefrist bekannt. Wird die Anmeldefrist überschritten, kann 
die IHK die Annahme des Antrags verweigern.

(3)  Werden für schriftlich durchzuführende Prüfungsbereiche einheitliche 
überregionale Aufgaben verwendet, sind dafür entsprechende überregional 
abgestimmte Prüfungstage anzusetzen.

§ 8 Zulassungsvoraussetzungen für die Abschluss- und Umschulungsprüfung
(1)  Zur Abschlussprüfung ist zuzulassen (§ 43 Absatz 1 BBiG), 

 1.  wer die Ausbildungsdauer zurückgelegt hat oder wessen Ausbildungs-
dauer nicht später als zwei Monate nach dem Prüfungstermin endet,

 2.  wer an vorgeschriebenen Zwischenprüfungen teilgenommen sowie 
einen vom Ausbilder und Auszubildenden unterzeichneten Ausbildungs-
nachweis nach § 13 Satz 2 Nummer 7 BBiG vorgelegt hat und

 3.  wessen Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeichnis der Berufsausbil-
dungsverhältnisse eingetragen oder aus einem Grund nicht eingetragen 
ist, den weder die Auszubildenden noch deren gesetzliche Vertreterin-
nen/Vertreter zu vertreten haben.

(2)  Menschen mit Behinderung sind zur Abschlussprüfung auch zuzulassen, 
wenn die Voraussetzungen des Absatz 1 Nummer 2 und 3 nicht vorliegen 
(§ 65 Absatz 2 Satz 2 BBiG).

(3)  Die Zulassungsvoraussetzungen für die Umschulungsprüfung richten sich 
nach der Umschulungsordnung oder der Umschulungsprüfungsregelung 
der IHK (§§ 58, 59 BBiG).

§ 9 Zulassungsvoraussetzungen für die Abschlussprüfung in zwei zeitlich 
auseinanderfallenden Teilen
(1)  Sofern die Abschlussprüfung in zwei zeitlich auseinanderfallenden Teilen 

durchgeführt wird, ist über die Zulassung jeweils gesondert zu entscheiden 
(§ 44 Absatz 1 BBiG).

(2)  Zum ersten Teil der Abschlussprüfung ist zuzulassen (§ 44 Absatz 2 in Ver-
bindung mit § 43 Absatz 1 Nummer 2 und 3 BBiG),

 1.  wer die in der Ausbildungsordnung vorgeschriebene, erforderliche Aus-
bildungsdauer zurückgelegt hat,

 2.  wer einen vom Ausbilder und Auszubildenden unterzeichneten Aus-
bildungsnachweis nach § 13 Satz 2 Nummer 7 BBiG vorgelegt hat und

 3.  wessen Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeichnis der Berufsausbil-
dungsverhältnisse eingetragen oder aus einem Grund nicht eingetragen 
ist, den weder die Auszubildenden noch deren gesetzliche Vertreterin-
nen/Vertreter zu vertreten haben.

 9.  Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis 
mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden 
sind (Pflegeeltern und Pflegekinder).

  Angehörige sind die im Satz 2 aufgeführten Personen auch dann, wenn 

 1.  in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die Beziehung begründende 
Ehe oder die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht;

 2.  in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Verwandtschaft oder Schwäger-
schaft durch Annahme als Kind erloschen ist;

 3.  im Fall der Nummer 9 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, 
sofern die Personen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander verbun-
den sind.

(2)  Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied oder ein Mitglied einer Prüfer-
delegation nach Absatz 1 für ausgeschlossen oder bestehen Zweifel, ob die 
Voraussetzungen des Absatz 1 gegeben sind, ist dies der IHK mitzuteilen, 
während der Prüfung dem Prüfungsausschuss oder der Prüferdelegation. 
Die Entscheidung über den Ausschluss von der Mitwirkung trifft die IHK, 
während der Prüfung der Prüfungsausschuss oder die Prüferdelegation.  
Im letzteren Fall darf das betroffene Mitglied nicht mitwirken. Ausge-
schlossene Personen dürfen bei der Beratung und Beschlussfassung nicht 
zugegen sein.

(3)  Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische 
Ausübung des Prüfungsamtes zu rechtfertigen, oder wird von einer zu 
prüfenden Person das Vorliegen eines solchen Grundes behauptet, so hat 
die betroffene Person dies der IHK mitzuteilen, während der Prüfung dem 
Prüfungsausschuss oder der Prüferdelegation. Absatz 2 Satz 2 bis 4 gelten 
entsprechend.

(4)  Ausbilderinnen/Ausbilder der zu prüfenden Person sollen, soweit nicht 
besondere Umstände eine Mitwirkung zulassen oder erfordern, nicht mit-
wirken.

(5)  Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 3 eine ordnungsgemäße Besetzung 
des Prüfungsausschusses nicht möglich ist, kann die IHK die Durchführung 
der Prüfung einem anderen oder einem gemeinsamen Prüfungsausschuss 
übertragen. Erforderlichenfalls kann eine andere zuständige Stelle ersucht 
werden, die Prüfung durchzuführen. Das Gleiche gilt, wenn eine objektive 
Durchführung der Prüfung aus anderen Gründen nicht gewährleistet 
erscheint. Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 3 eine ordnungsgemäße 
Besetzung der Prüferdelegationen nicht möglich ist, kann der Prüfungs-
ausschuss die Prüfung selber durchführen oder die Durchführung der 
Prüfung auf eine andere Prüferdelegation übertragen.

§ 4 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung
(1)  Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied, das den Vorsitz führt und ein 

weiteres Mitglied, das den Vorsitz stellvertretend übernimmt. Der Vorsitz 
und das ihn stellvertretende Mitglied sollen nicht derselben Mitglieder-
gruppe angehören (§ 41 Absatz 1 BBiG).

(2)  Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Mitglieder, 
mindestens drei, mitwirken. Er beschließt mit der Mehrheit der abgege-
benen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 
Mitglieds den Ausschlag (§ 41 Absatz 2 BBiG).

(3)  Für Prüferdelegationen gilt Absatz 2 Satz 1 und 2 entsprechend.

§ 5 Geschäftsführung
(1)  Die Geschäftsführung des Prüfungsausschusses liegt in Abstimmung mit 

dem Prüfungsausschuss bei der IHK. Einladungen (Vorbereitung, Durchfüh-
rung, Nachbereitung), Protokollführung und Durchführung der Beschlüsse 
werden im Einvernehmen mit dem Vorsitz des Prüfungsausschusses geregelt.

(2)  Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses sind die ordentlichen Mitglie-
der rechtzeitig einzuladen. Stellvertretende Mitglieder werden in geeigneter 
Weise unterrichtet. Kann ein Mitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen, 
so soll es dies unverzüglich der IHK mitteilen. Für ein verhindertes Mitglied 
ist ein stellvertretendes Mitglied einzuladen, welches derselben Gruppe 
angehören soll.
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 3.  in den Fällen des § 1 Absatz 4 der gemeinsame Prüfungsausschuss er-
richtet worden ist.

(4)  Dem Antrag auf Zulassung sind beizufügen:

 a)  in den Fällen von § 8 Absatz a und 2, §9 Absatz 3  
– eine Bescheinigung über die Teilnahme an vorgeschriebenen Zwi- 
   schenprüfungen oder am ersten Teil der Abschlussprüfung, 
– einen vorgeschriebenen, vom Ausbilder und Auszubildenden unter- 
   zeichneten Ausbildungsnachweis nach § 13 Satz 2 Nummer 7 BBiG, 

 b)  in den Fällen des § 9 Absatz 2 
– einen vorgeschriebenen, vom Ausbilder und Auszubildenden unter- 
   zeichneten Ausbildungsnachweis nach § 13 Satz 2 Nummer 7 BBiG,

 c)  im Fall des § 11 Absatz 1 
– zusätzlich zu den Unterlagen nach Buchstabe a) oder Buchstabe b) 
   das letzte Zeugnis oder eine aktuelle Leistungsbeurteilung der zuletzt 
   besuchten berufsbildenden Schule,

 d)  in den Fällen des § 10 
– eine Bescheinigung über die Teilnahme an dem schulischen oder 
   sonstigen Bildungsgang 
 
und in den Fällen des § 10 Nummer 1 zusätzlich 
– eine Bescheinigung über die Teilnahme an der fachpraktischen Aus- 
   bildung im Rahmen des schulischen oder sonstigen Bildungsganges,

 e)  in den Fällen des § 11 Absatz 2 Satz 1 und 2 
– ein Tätigkeitsnachweis und gegebenenfalls Nachweis der Dauer der 
   Berufsausbildung in dem oder in einem anderen einschlägigen Ausbil- 
   dungsberuf und gegebenenfalls glaubhafte Darlegung über den Erwerb  
   der beruflichen Handlungsfähigkeit,

 f)  in den Fällen des § 11 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 
– eine glaubhafte Darlegung über den Erwerb der beruflichen Hand- 
   lungsfähigkeit oder Bescheinigung über den Erwerb der beruflichen 
   Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

(5)  Für Wiederholungsprüfungen genügt die form- und fristgerechte Anmel-
dung zur Prüfung.

§ 13 Entscheidung über die Zulassung
(1)  Über die Zulassung zur Abschluss- und Umschulungsprüfung entscheidet 

die IHK. Hält sie die Zulassungsvoraussetzungen nicht für gegeben, so ent-
scheidet der Prüfungsausschuss (§ 46 Absatz 1 und § 62 Absatz 3 BBiG).

(2)  Sofern eine Umschulungsordnung (§ 58 BBiG) oder eine Umschulungsprü-
fungsregelung (§ 59 BBiG) der IHK Zulassungsvoraussetzungen vorsieht, 
sind ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im 
Ausland zu berücksichtigen (§ 61 BBiG).

(3)  Die Entscheidung über die Zulassung ist den zu prüfenden Personen 
rechtzeitig unter Angabe des Prüfungstages und -ortes einschließlich der 
erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel schriftlich mitzuteilen. Die Entscheidung 
über die Nichtzulassung ist der zu prüfenden Person schriftlich mit Be-
gründung bekannt zu geben.

(4)  Die Zulassung kann von der IHK im Einvernehmen mit dem Prüfungsaus-
schuss bis zur Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses widerrufen werden, 
wenn sie aufgrund von gefälschten Unterlagen oder falschen Angaben 
ausgesprochen wurde.

(3)  Zum zweiten Teil der Abschlussprüfung ist zuzulassen (§ 44 Absatz 3 BBiG), 
wer

 1.  über die Voraussetzungen in § 43 Absatz 1 BBiG hinaus am ersten Teil 
der Abschlussprüfung teilgenommen hat,

 2.  aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2b 
BBiG von der Ablegung des ersten Teils der Abschlussprüfung befreit ist 
oder

 3.  aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, am ersten Teil der Abschluss-
prüfung nicht teilgenommen hat.

  Im Fall des Satz 1 Nummer 3 ist der erste Teil der Abschlussprüfung zu-
sammen mit dem zweiten Teil abzulegen.

§ 10 Zulassung von Absolventen schulischer und sonstiger Bildungsgänge
Zur Abschlussprüfung ist ferner zuzulassen,

 1.  wer in einer berufsbildenden Schule oder einer sonstigen Berufsbil-
dungseinrichtung ausgebildet worden ist, wenn dieser Bildungsgang der 
Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf entspricht. 
Ein Bildungsgang entspricht der Berufsausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf, wenn er 
a) nach Inhalt, Anforderung und zeitlichem Umfang der jeweiligen Aus- 
    bildungsordnung gleichwertig ist, 
b) systematisch, insbesondere im Rahmen einer sachlichen und zeit- 
    lichen Gliederung durchgeführt wird und 
c) durch Lernortkooperation einen angemessenen Anteil an fachprakti- 
    scher Ausbildung gewährleistet (§ 43 Absatz 2).

 2.  wer einen Bildungsgang absolviert hat, welcher nach der Rechtsverord-
nung eines Landes die Voraussetzungen nach Nummer 1 erfüllt.

§ 11 Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen
(1)  Auszubildende können nach Anhörung der Ausbildenden und der Berufs-

schule vor Ablauf ihrer Ausbildungszeit zur Abschlussprüfung zugelassen-
werden, wenn ihre Leistungen dies rechtfertigen (§ 45 Absatz 1 BBiG).

(2)  Zur Abschlussprüfung ist auch zuzulassen, wer nachweist, dass er mindes-
tens das Eineinhalbfache der Zeit, die als Ausbildungsdauer vorgeschrieben 
ist, in dem Beruf tätig gewesen ist, in dem die Prüfung abgelegt werden 
soll. Als Zeiten der Berufstätigkeit gelten auch Ausbildungszeiten in einem 
anderen, einschlägigen Ausbildungsberuf. Vom Nachweis der Mindestzeit 
nach Satz 1 kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn durch Vor-
lage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft gemacht wird, dass 
die Bewerberin/der Bewerber die berufliche Handlungsfähigkeit erworben 
hat, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigt. Ausländische Bildungs-
abschlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland sind dabei zu berück-
sichtigen (§ 45 Absatz 2 BBiG).

(3)  Soldatinnen/Soldaten auf Zeit und ehemalige Soldatinnen/Soldaten sind 
nach Absatz 2 Satz 3 zur Abschlussprüfung zuzulassen, wenn das Bundes-
ministerium der Verteidigung oder die von ihm bestimmte Stelle beschei-
nigt, dass die Bewerberin/der Bewerber berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten erworben hat, welche die Zulassung zur Prüfung recht-
fertigen (§ 45 Absatz 3 BBiG).

§ 12 Zulassung zur Prüfung
(1)  Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist durch die Auszubildenden 

schriftlich nach den von der IHK bestimmten Fristen und Formularen zu 
stellen. Die Auszubildenden haben die Ausbildenden über die Antragstel-
lung zu unterrichten.

(2)  In den Fällen von § 8 Absatz 3, §§ 10 und 11 Absatz 2 und 3 ist der Antrag 
auf Zulassung zur Prüfung von den zu prüfenden Personen einzureichen.

(3)  Örtlich zuständig für die Zulassung ist die zuständige Stelle, in deren Bezirk

 1.  in den Fällen der §§ 8, 9 und 11 Absatz 1 die Ausbildungs- oder Umschu-
lungsstätte liegt,

 2.  in den Fällen der §§ 10, 11 Absatz 2 und 3 die auf die Prüfung vorberei-
tende Bildungsstätte oder der gewöhnliche Aufenthalt der zu prüfenden 
Person liegt,

(2)  Die IHK regelt im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss die Aufsichts-
führung, die sicherstellen soll, dass die Prüfungsleistungen selbstständig 
und nur mit erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln durchgeführt werden.

(3) Über den Ablauf der Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen.

§ 21 Ausweispflicht und Belehrung
Die zu prüfenden Personen haben sich über ihre Person auszuweisen. Sie sind 
vor Beginn der Prüfung über den Prüfungsablauf, die zur Verfügung stehende 
Zeit, die erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel, die Folgen von Täuschungshandlun-
gen und Ordnungsverstößen, Rücktritt und Nichtteilnahme zu belehren.

§ 22 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße
(1)  Unternimmt es eine zu prüfende Person, das Prüfungsergebnis durch Täu-

schung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen oder 
leistet diese Beihilfe zu einer Täuschung oder einem Täuschungsversuch, 
liegt eine Täuschungshandlung vor.

(2)  Wird während der Prüfung festgestellt, dass eine zu prüfende Person eine 
Täuschungshandlung begeht oder einen entsprechenden Verdacht hervor-
ruft, ist der Sachverhalt von der Aufsichtsführung festzustellen und zu 
protokollieren. Die zu prüfende Person setzt die Prüfung vorbehaltlich der 
Entscheidung des Prüfungsausschusses über die Täuschungshandlung fort.

(3)  Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die von der Täuschungshandlung 
betroffene Prüfungsleistung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewertet. In 
schweren Fällen, insbesondere bei vorbereiteten Täuschungshandlungen, 
kann der Prüfungsausschuss den Prüfungsteil oder die gesamte Prüfung 
mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewerten. Soweit Prüfungsleistungen einer 
Prüferdelegation zur Abnahme und abschließenden Bewertung übertragen 
worden sind, kann die Prüferdelegation die Prüfungsleistung mit „ungenü-
gend“ (= 0 Punkte) bewerten. 

(4)  Behindert eine zu prüfende Person durch ihr Verhalten die Prüfung so, dass 
die Prüfung nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, ist sie von 
der Teilnahme auszuschließen. Die Entscheidung hierüber kann von der 
Aufsichtsführung oder den mit der Prüfungsabnahme beauftragten Prü-
fenden getroffen werden. Die endgültige Entscheidung über die Folgen für 
die zu prüfende Person hat der Prüfungsausschuss unverzüglich zu treffen. 
Gleiches gilt bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften.

(5)  Vor einer endgültigen Entscheidung des Prüfungsausschusses oder der 
Prüferdelegation nach den Absätzen 3 und 4 ist die zu prüfende Person zu 
hören.

§ 23 Rücktritt, Nichtteilnahme
(1)  Die zu prüfende Person kann nach erfolgter Anmeldung vor Beginn der 

Prüfung durch schriftliche Erklärung zurücktreten. In diesem Fall gilt die 
Prüfung als nicht abgelegt.

(2)  Versäumt die zu prüfende Person einen Prüfungstermin, so werden bereits 
erbrachte selbstständige Prüfungsleistungen anerkannt, wenn ein wichti-
ger Grund für die Nichtteilnahme vorliegt. Selbstständige Prüfungsleistun-
gen sind solche, die thematisch klar abgrenzbar und nicht auf eine andere 
Prüfungsleistung bezogen sind sowie eigenständig bewertet werden.

(3)  Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder nimmt die zu prüfende 
Person an der Prüfung nicht teil, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so 
wird die Prüfung mit 0 Punkten bewertet.

(4)  Bei den zeitlich auseinanderfallenden Teilen einer Abschlussprüfung gelten 
die Absätze 1 bis 3 für den jeweiligen Teil.

(5)  Der wichtige Grund ist unverzüglich mitzuteilen und nachzuweisen. Im 
Krankheitsfall ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes erforderlich.

Vierter Abschnitt: 
Bewertung, Feststellung und Beurkundung des Prüfungsergebnisses

§ 24 Bewertungsschlüssel
Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten:

Dritter Abschnitt: 
Durchführung der Prüfung

§ 14 Prüfungsgegenstand
(1)  Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob die zu prüfende Person 

die berufliche Handlungsfähigkeit erworben hat. In ihr soll die zu prüfende 
Person nachweisen, dass sie die erforderlichen beruflichen Fertigkeiten be-
herrscht, die notwendigen beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt 
und mit dem im Berufsschulunterricht zu vermittelnden, für die Berufs-
ausbildung wesentlichen Lehrstoff vertraut ist. Die Ausbildungsordnung ist 
zugrunde zu legen (§ 38 BBiG).

(2)  Der Gegenstand der Umschulungsprüfung ergibt sich aus der jeweiligen 
Umschulungsordnung oder Umschulungsprüfungsregelung der IHK.

(3)  Sofern sich die Umschulungsordnung oder die Umschulungsprüfungsrege-
lung der IHK auf die Umschulung für einen anerkannten Ausbildungsberuf 
richtet, sind das Ausbildungsberufsbild, der Ausbildungsrahmenplan und 
die Prüfungsanforderungen zugrunde zu legen (§ 60 BBiG).

(4)  Die Prüfungssprache ist Deutsch soweit nicht die Ausbildungsordnung, die 
Umschulungsordnung oder die -prüfungsregelung der IHK etwas Anderes 
vorsieht.

§ 15 Gliederung der Prüfung
Die Gliederung der Prüfung richtet sich nach der Ausbildungsordnung oder der 
Umschulungsordnung oder -prüfungsregelung der zuständigen Stelle.

§ 16 Besondere Verhältnisse von Menschen mit Behinderung
Bei der Durchführung der Prüfung sollen die besonderen Verhältnisse von 
Menschen mit Behinderung berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für die 
Dauer der Prüfung, die Zulassung von Hilfsmitteln und die Inanspruchnahme 
von Hilfeleistungen Dritter wie Gebärdensprachdolmetscher für Menschen mit 
Hörbehinderung (§ 65 Absatz 1 BBiG). Die Art der Behinderung ist mit dem An-
trag auf Zulassung zur Prüfung (§ 12) nachzuweisen.

§ 17 Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbestandteilen bei der Umschu-
lungsprüfung
Bei der Umschulungsprüfung (§§ 58, 59 BBiG) ist die zu prüfende Person auf 
Antrag von der Ablegung einzelner Prüfungsbestandteile durch die IHK zu 
befreien, wenn sie eine andere vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen 
oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen 
Prüfungsausschuss erfolgreich abgelegt hat und die Anmeldung zur Umschu-
lungsprüfung innerhalb von zehn Jahren nach der Bekanntgabe des Bestehens 
der anderen Prüfung erfolgt (§ 62 Absatz 4 BBiG).

§ 18 Prüfungsaufgaben
(1)  Der Prüfungsausschuss beschließt auf der Grundlage der Ausbildungsord-

nung oder der Umschulungsordnung oder -prüfungsregelung der IHK die 
Prüfungsaufgaben.

(2)  Überregional oder von einem Aufgabenerstellungsausschuss bei der IHK 
erstellte oder ausgewählte Aufgaben sind vom Prüfungsausschuss zu über-
nehmen, sofern diese Aufgaben von Gremien erstellt oder ausgewählt und 
beschlossen wurden, die entsprechend § 2 Absatz 2 zusammengesetzt sind 
und die IHK über die Übernahme entschieden hat.

(3)  Sind an einem Tag ausschließlich schriftliche Prüfungsleistungen zu er-
bringen, soll die Dauer der Prüfung 300 Minuten nicht überschreiten.

§ 19 Nichtöffentlichkeit
Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreterinnen/Vertreter der obersten 
Bundes- oder Landesbehörden, der IHK sowie die Mitglieder des Berufsbildungs-
ausschusses der IHK können anwesend sein. Der Prüfungsausschuss oder die 
Prüferdelegation kann im Einvernehmen mit der IHK andere Personen als Gäste 
zulassen. An der Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen nur die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses oder der Prüferdelegation beteiligt sein.

§ 20 Leitung, Aufsicht und Niederschrift
(1)  Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsitzes vom gesamten Prüfungsaus-

schuss unbeschadet der Regelungen in § 25 Absatz 2 und 3 durchgeführt.
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Punkte

Note als 
Dezimalzahl

Note in 
Worten

 
Definition

100 1,0 sehr gut eine Leistung, die den 
Anforderungen in beson-
derem Maß entspricht98 und 99 1,1

96 und 97 1,2

94 und 95 1,3

92 und 93 1,4

91 1,5 gut eine Leistung, die den 
Anforderungen voll ent-
spricht90 1,6

89 1,7

88 1,8

87 1,9

85 und 86 2,0

84 2,1

83 2,2

82 2,3

81 2,4

79 und 80 2,5 befriedigend eine Leistung, die den 
Anforderungen im All-
gemeinen entspricht78 2,6

77 2,7

75 und 76 2,8

74 2,9

72 und 73 3,0

71 3,1

70 3,2

68 und 69 3,3

67 3,4

65 und 66 3,5 ausreichend eine Leistung, die zwar 
Mängel aufweist, aber im 
Ganzen den Anforderun-
gen noch entspricht

63 und 64 3,6

62 3,7

60 und 61 3,8

58 und 59 3,9

56 und 57 4,0

55 4,1

53 und 54 4,2

51 und 52 4,3

50 4,4

48 und 49 4,5 mangelhaft eine Leistung, die den 
Anforderungen nicht 
entspricht, jedoch er-
kennen lässt, dass gewisse 
Grundkenntnisse noch 
vorhanden sind

46 und 47 4,6

44 und 45 4,7

42 und 43 4,8

40 und 41 4,9

38 und 39 5,0

36 und 37 5,1

34 und 35 5,2

32 und 33 5,3

30 und 31 5,4

25 bis 29 5,5 ungenügend eine Leistung, die den 
Anforderungen nicht ent-
spricht und bei der selbst 
Grundkenntnisse fehlen

20 bis 24 5,6

15 bis 19 5,7

10 bis 14 5,8

5 bis 9 5,9

0 bis 4 6,0

Der Hundert-Punkte-Schlüssel ist der Bewertung aller Prüfungsleistungen sowie 
der Ermittlung von Zwischen- und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen.

§ 25 Bewertungsverfahren, Feststellung der Prüfungsergebnisse
(1)  Der Prüfungsausschuss fasst die Beschlüsse über

 1.  die Noten zur Bewertung einzelner Prüfungsleistungen, die er selbst 
abgenommen hat,

 2.  die Noten zur Bewertung der Prüfung insgesamt sowie
 3.  das Bestehen oder Nichtbestehen der Abschlussprüfung.

  Für die Beschlussfassung erhält der Ausschuss die Ergebnisniederschriften 
nach § 26 Absatz 1.

(2)  Nach § 47 Absatz 2 Satz 2 BBiG erstellte oder ausgewählte Antwort-Wahl-
Aufgaben können automatisiert ausgewertet werden, wenn das Aufga-
benerstellungs- oder Aufgabenauswahlgremium festgelegt hat, welche 
Antworten als zutreffend anerkannt werden. Die Ergebnisse sind vom 
Prüfungsausschuss zu übernehmen.

(3)  Der Prüfungsausschuss oder die Prüferdelegation kann einvernehmlich die 
Abnahme und Bewertung einzelner schriftlicher oder sonstiger Prüfungs-
leistungen, deren Bewertung unabhängig von der Anwesenheit bei der 
Erbringung erfolgen kann, so vornehmen, dass zwei seiner oder ihrer 
Mitglieder die Prüfungsleistungen selbstständig und unabhängig bewerten. 
Weichen die auf der Grundlage des in der Prüfungsordnung vorgesehenen 
Bewertungsschlüssels erfolgten Bewertungen der beiden Prüfenden um 
nicht mehr als 10 Prozent der erreichbaren Punkte voneinander ab, so 
errechnet sich die endgültige Bewertung aus dem Durchschnitt der beiden 
Bewertungen. Bei einer größeren Abweichung erfolgt die endgültige Be-
wertung durch ein vorab bestimmtes weiteres Mitglied des Prüfungsaus-
schusses oder der Prüferdelegation.

(4)  Sieht die Ausbildungsordnung vor, dass Auszubildende bei erfolgreichem 
Abschluss eines zweijährigen Ausbildungsberufs vom ersten Teil der Ab-

des zu benennenden zweijährigen Ausbildungsberufs erworben hat,
 –  die Ergebnisse (Punkte) der Prüfungsbereiche von Teil 1,
 –  gegebenenfalls das Ergebnis von zu benennenden Prüfungsbereichen 

aus Teil 2 der Abschlussprüfung, wenn die Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten der Abschlussprüfung des zweijährigen Ausbildungsberufs 
die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der Teil 1-Prüfung des 
drei- oder dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufs nicht hinreichend ab-
decken und die fehlenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten durch 
geeignete Prüfungsbereiche von Teil 2 der Abschlussprüfung abgedeckt 
werden können, und

 –  die Feststellung, dass in Teil 1 der Abschlussprüfung und den Prüfungs-
bereichen mit den fehlenden Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten 
von Teil 2 der Abschlussprüfung ausreichende Leistungen entsprechend 
der Bestehensregelungen im zweijährigen Beruf erbracht wurden,

 –  das Datum von Teil 2 der Abschlussprüfung und
 –  die Namenswiedergabe (Faksimile) oder Unterschrift der beauftragten 

Person der IHK mit Siegel.

(4)  Dem Zeugnis ist auf Antrag des Auszubildenden eine englischsprachige 
und eine französischsprachige Übersetzung beizufügen. Auf Antrag des 
Auszubildenden ist das Ergebnis berufsschulischer Leistungsfeststellungen 
auf dem Zeugnis auszuweisen. Der Auszubildende hat den Nachweis der 
berufsschulischen Leistungsfeststellungen dem Antrag beizufügen (§ 37 
Absatz 3 BBiG).

§ 28 Bescheid über nicht bestandene Prüfung
(1)  Bei nicht bestandener Prüfung erhalten die zu prüfende Person und ihre 

gesetzlichen Vertreter von der IHK einen schriftlichen Bescheid. Darin ist 
anzugeben, welche Prüfungsleistungen in einer Wiederholungsprüfung 
nicht mehr wiederholt werden müssen (§ 29 Absatz 2 bis 3). Die von der 
IHK vorgeschriebenen Formulare sind zu verwenden.

(2)  Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungsprüfung gemäß § 29 
ist hinzuweisen.

Fünfter Abschnitt: 
Wiederholungsprüfung

§ 29 Wiederholungsprüfung
(1)  Eine nicht bestandene Abschlussprüfung kann zweimal wiederholt werden 

(§ 37 Absatz 1 Satz 2 BBiG). Es gelten die in der Wiederholungsprüfung 
erzielten Ergebnisse.

(2)  Hat die zu prüfende Person bei nicht bestandener Prüfung in einer selbst-
ständigen Prüfungsleistung (§ 23 Absatz 2 Satz 2) mindestens ausreichen-
de Leistungen erbracht, so ist diese auf Antrag der zu prüfenden Person 
nicht zu wiederholen, sofern die zu prüfende Person sich innerhalb von 
zwei Jahren – gerechnet vom Tag der Feststellung des Ergebnisses der 
nicht bestandenen Prüfung an – zur Wiederholungsprüfung anmeldet. Die 
Bewertung in einer selbstständigen Prüfungsleistung (§ 23 Absatz 2 Satz 2) 
ist im Rahmen der Wiederholungsprüfung zu übernehmen.

(3)  Die Prüfung kann frühestens zum nächsten Prüfungstermin (§ 7) wieder-
holt werden.

Sechster Abschnitt: 
Schlussbestimmungen

§ 30 Rechtsbehelfsbelehrung
Maßnahmen und Entscheidungen der Prüfungsausschüsse der IHK sind bei ihrer 
schriftlichen Bekanntgabe an die zu prüfende Person mit einer Rechtsbehelfs-
belehrung gemäß § 70 der Verwaltungsgerichtsordnung zu versehen.

§ 31 Prüfungsunterlagen
Auf Antrag ist der zu prüfenden Person binnen der gesetzlich vorgegebenen 
Frist zur Einlegung eines Rechtsbehelfs Einsicht in ihre Prüfungsunterlagen zu 
gewähren. Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind ein Jahr, die Niederschriften 
gemäß § 26 Absatz 1 30 Jahre aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt 
mit dem Zugang des Prüfungsbescheides nach § 27 Absatz 1 bzw. § 28 Absatz 1. 
Der Ablauf der vorgenannten Fristen wird durch das Einlegen eines Rechtsmit-
tels gehemmt.

schlussprüfung eines darauf aufbauenden drei- oder dreieinhalbjährigen 
Ausbildungsberufs befreit sind, so ist das Ergebnis der Abschlussprüfung 
des zweijährigen Ausbildungsberufs vom Prüfungsausschuss als das 
Ergebnis des ersten Teils der Abschlussprüfung des auf dem zweijährigen 
Ausbildungsberufs aufbauenden drei- oder dreieinhalbjährigen Ausbil-
dungsberufs zu übernehmen (§ 42 Absatz 6 BBiG).

(5)  Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegationen nach § 42 Absatz 2 BBiG 
können zur Bewertung einzelner, nicht mündlich zu erbringender Prü-
fungsleistungen gutachterliche Stellungnahmen Dritter, insbesondere 
berufsbildender Schulen, einholen. Im Rahmen der Begutachtung sind die 
wesentlichen Abläufe zu dokumentieren und die für die Bewertung erhebli-
chen Tatsachen festzuhalten (§39 Absatz 3 BBiG). Die Beauftragung erfolgt 
nach den Verwaltungsgrundsätzen der IHK. Personen, die nach § 3 von der 
Mitwirkung im Prüfungsausschuss auszuschließen sind, sollen nicht als 
Gutachter tätig werden.

§ 26 Ergebnisniederschrift, Mitteilung über Bestehen oder Nichtbestehen
(1)  Über die Feststellung der einzelnen Prüfungsergebnisse ist eine Nieder-

schrift auf den von der IHK genehmigten Formularen zu fertigen. Sie ist 
von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses bzw. der Prüferdelegation 
zu unterzeichnen und der IHK ohne schuldhaftes Zögern (unverzüglich) 
vorzulegen.

(2)  Der zu prüfenden Person soll unmittelbar nach Feststellung des Gesamt-
ergebnisses der Prüfung mitgeteilt werden, ob sie die Prüfung „bestanden“ 
oder „nicht bestanden“ hat. Hierüber erhält die zu prüfende Person eine 
vom Vorsitz zu unterzeichnende Bescheinigung. Kann die Feststellung des 
Prüfungsergebnisses nicht am Tag der letzten Prüfungsleistung getroffen 
werden, so hat der Prüfungsausschuss diese ohne schuldhaftes Zögern 
(unverzüglich) zu treffen und der zu prüfenden Person mitzuteilen.

(3)  Sofern die Abschlussprüfung in zwei zeitlich auseinanderfallenden Teilen 
durchgeführt wird, ist das Ergebnis der Prüfungsleistungen im ersten Teil 
der Abschlussprüfung der zu prüfenden Person schriftlich mitzuteilen (§ 37 
Absatz 2 Satz 3 BBiG). Der erste Teil der Abschlussprüfung ist nicht eigen-
ständig wiederholbar (§ 37 Absatz 1 Satz 3 BBiG).

(4)  Dem Ausbildenden werden auf Verlangen die Ergebnisse der Zwischen- 
und Abschlussprüfung des Auszubildenden übermittelt (§§ 37 Absatz 2 
Satz 2 und 48 Absatz 1 Satz 2 BBiG).

§ 27 Prüfungszeugnis
(1)  Über die Prüfung erhält die zu prüfende Person von der IHK ein Zeugnis (§ 

37 Absatz 2 Satz 1 BBiG). Der von der IHK vorgeschriebene Vordruck ist zu 
verwenden.

(2)  Das Prüfungszeugnis enthält 
 
–  die Bezeichnung „Prüfungszeugnis nach § 37 Absatz 2 BBiG“ oder „Prü-

fungszeugnis nach § 62 Absatz 3 in Verbindung mit § 37 Absatz 2 BBiG“,
 –  die Personalien der zu prüfenden Person (Name, Vorname, Geburts-

datum),
 –  die Bezeichnung des Ausbildungsberufs mit Fachrichtung oder prüfungs-

relevantem Schwerpunkt; weitere in der Ausbildungsordnung ausgewie-
sene prüfungsrelevante Differenzierungen können aufgeführt werden,

 –  die Ergebnisse (Punkte) der Prüfungsbereiche und das Gesamtergebnis 
(Note), soweit ein solches in der Ausbildungsordnung vorgesehen ist,

 –  das Datum des Bestehens der Prüfung,
 –  die Namenswiedergaben (Faksimile) oder Unterschriften der beauftragten 

Person der IHK mit Siegel.

(3)  Im Fall des § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2a BBiG enthält das Prüfungs-
zeugnis 

 –  die Bezeichnung „Prüfungszeugnis nach § 37 Absatz 2 BBiG“,
 –  die Personalien der zu prüfenden Person (Name, Vorname, Geburts-

datum),
 –  die einleitende Bemerkung, dass die zu prüfende Person aufgrund der in 

Teil 1 der Abschlussprüfung eines zu benennenden drei- oder dreieinhalb-
jährigen Ausbildungsberufs erbrachten Prüfungsleistungen den Abschluss 
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§ 32 Prüfung von Zusatzqualifikationen
Die Vorschriften dieser Prüfungsordnung gelten entsprechend für die Abnahme 
von Prüfungen gemäß § 49 BBiG (Zusatzqualifikationsprüfungen). Das Ergebnis 
der Prüfung nach § 37 BBiG bleibt unberührt.

§ 33 Gleichstellungsbestimmung
Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Prüfungsordnung gelten jeweils 
für alle Geschlechter.

§ 34 Inkrafttreten
Diese Prüfungsordnung tritt am 1. September 2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die bisherige Prüfungsordnung für die Durchführung von Abschluss- und Um-
schulungsprüfungen außer Kraft.

Suhl, 29.04.2022

gez. Dr. Peter Traut   gez. Dr. Ralf Pieterwas 
Präsident    Hauptgeschäftsführer

Genehmigungsvermerk des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft 
und Digitale Gesellschaft vom 15.06.2022, Az.: 3404/10-2-4.

Ausgefertigt:

Suhl, 21.06.2022

gez. Dr. Peter Traut   gez. Dr. Ralf Pieterwas 
Präsident    Hauptgeschäftsführer

(6)  Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb einer 
von der IHK gesetzten angemessenen Frist vorgeschlagen, so beruft die IHK 
insoweit nach pflichtgemäßem Ermessen (§ 40 Absatz 3 Satz 4 BBiG).

(7)  Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse können nach Anhörung der an 
ihrer Berufung Beteiligten aus wichtigem Grunde abberufen werden (§ 40 
Absatz 3 Satz 5 BBiG).

(8)  Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse haben Stellvertreter oder Stellver-
treterinnen (§ 40 Absatz 2 Satz 3 BBiG). Die Absätze 3 bis 7 gelten für sie 
entsprechend. 

(9)  Die für die Berufung von Prüfungsausschussmitgliedern Vorschlagsberech-
tigten sind über die Anzahl und die Größe der einzurichtenden Prüfungs-
ausschüsse sowie über die Zahl der von ihnen vorzuschlagenden weiteren 
Prüfenden zu unterrichten. Die Vorschlagsberechtigten werden von der IHK 
darüber unterrichtet, welche der von ihnen vorgeschlagenen Mitglieder, 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter sowie weiteren Prüfenden berufen 
wurden (§ 40 Absatz 5 BBiG).

(10)  Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen 
und für Zeitversäumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht von anderer 
Seite gewährt wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren 
Höhe von der IHK mit Genehmigung der obersten Landesbehörde festge-
setzt wird. Die Entschädigung für Zeitversäumnis hat mindestens im Um-
fang von § 16 des Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetzes (JVEG) in 
der jeweils geltenden Fassung zu erfolgen (§ 40 Absatz 6 BBiG).

(11)  Von den Absätzen 2 und 8 darf nur abgewichen werden, wenn andernfalls 
die erforderliche Zahl von Mitgliedern des Prüfungsausschusses nicht be-
rufen werden kann (§ 40 Absatz 7 BBiG).

§ 2a Prüferdelegationen
(1)  Die IHK kann im Einvernehmen mit den Mitgliedern des Prüfungsausschus-

ses die Abnahme und die abschließende Bewertung von Prüfungsleistun-
gen auf Prüferdelegationen übertragen (§ 42 Absatz 2 Satz 1 BBiG).

(2)  Für die Zusammensetzung von Prüferdelegationen ist § 2 Absatz 1 und 2 
entsprechend anzuwenden (§ 42 Absatz 2 Satz 2 BBiG). Die Mitglieder der 
Prüferdelegationen haben Stellvertreterinnen/Stellvertreter (§ 42 Absatz 2 
Satz 2 BBiG).

(3)  Mitglieder von Prüferdelegationen können die Mitglieder der Prüfungs-
ausschüsse, deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter sowie weitere 
Prüfende sein, die durch die IHK nach § 40 Absatz 4 BBiG berufen worden 
sind (§ 42 Absatz 2 Satz 3 BBiG). Für die Berufungen gilt § 2 Absatz 3 bis 8 
entsprechend. Die Berufung weiterer Prüfender kann auf bestimmte Prüf- 
oder Fachgebiete beschränkt werden (§ 40 Absatz 4 Satz 2 BBiG).

(4)  Die Mitwirkung in einer Prüferdelegation ist ehrenamtlich. § 2 Absatz 10 
gilt entsprechend.

(5)  Die IHK hat vor Beginn der Prüfung über die Bildung von Prüferdelegatio-
nen, über deren Mitglieder sowie über deren Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter zu entscheiden. Prüfende können Mitglieder mehrerer Prüferde-
legationen sein. Sind verschiedene Prüfungsleistungen derart aufeinander 
bezogen, dass deren Beurteilung nur einheitlich erfolgen kann, so müssen 
diese Prüfungsleistungen von denselben Prüfenden abgenommen werden 
(§ 42 Absatz 3 BBiG).

§ 3 Ausschluss von der Mitwirkung
(1)  Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Angehörige der zu prüfenden 

Person nicht mitwirken. Angehörige im Sinne des Satz 1 sind:

Auf Grund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 28. April 
2022 gemäß den Richtlinien des Hauptausschusses für Berufsbildung vom 
15. Dezember 2021 (BAnz AT 02.02.2022 S6) erlässt die Industrie- und 
Handelskammer Südthüringen als zuständige Stelle nach § 56 Absatz 1 
Satz 2 in Verbindung mit § 47 Absatz 1 Satz 1 und § 79 Absatz 4 Satz 
1 des Berufsbildungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), das durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28. 
März 2021 (BGBl. I S. 591) geändert worden ist, die folgende Prüfungs-
ordnung für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen, die für die 
Durchführung von Prüfungen nach den aufgrund des § 30 Absatz 5 BBiG 
erlassenen Rechtsverordnungen über den Nachweis über den Erwerb 
berufs- und arbeitspädagogischer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
– AEVO-Prüfungen – entsprechend anzuwenden ist:

Erster Abschnitt: 
Prüfungsausschüsse und Prüferdelegationen 

§ 1 Errichtung
(1)  Die Industrie- und Handelskammer Südthüringen – im Folgenden IHK 

genannt – errichtet als zuständige Stelle für die Durchführung von Prüfun-
gen im Bereich der beruflichen Fortbildung Prüfungsausschüsse (§ 56 Ab-
satz 1 Satz 1 BBiG). Mehrere zuständige Stellen können bei einer von ihnen 
gemeinsame Prüfungsausschüsse errichten (§ 39 Absatz 1 Satz 2 BBiG). 

(2)  Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegationen nach § 42 Absatz 2 BBiG 
nehmen die Prüfungsleistungen ab. 

(3)  Soweit die Fortbildungsordnungen (§ 53 Absatz 1 BBiG), die Anpassungs-
fortbildungsordnungen (§ 53 e Absatz 1 BBiG) oder die Fortbildungsprü-
fungsregelungen nach § 54 BBiG selbstständige Prüfungsteile beinhalten, 
können zur Durchführung der Teilprüfungen eigene Prüfungsausschüsse 
oder Prüferdelegationen gebildet werden. 

§ 2 Zusammensetzung und Berufung von Prüfungsausschüssen
(1)  Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern, sofern in einer Anlage 

zur Prüfungsordnung für bestimmte Prüfungsausschüsse keine höhere 
Anzahl festgelegt ist. Die Mitglieder von Prüfungsausschüssen sind hin-
sichtlich der Beurteilung der Prüfungsleistungen unabhängig und nicht 
an Weisungen gebunden. Die Mitglieder müssen für die Prüfungsgebiete 
sachkundig und für die Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet sein (§ 40 
Absatz 1 Satz 2 BBiG).

(2)  Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder Beauftragte der Arbeit-
geber und der Arbeitnehmer in gleicher Zahl sowie mindestens eine Person, 
die als Lehrkraft im beruflichen Schul- oder Fortbildungswesen tätig ist, 
angehören. Mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder müssen 
Beauftragte der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sein (§ 40 Absatz 2 Satz 
1 und 2 BBiG).

(3)  Die Mitglieder werden von der IHK für eine einheitliche Periode, längstens 
für fünf Jahre berufen (§ 40 Absatz 3 Satz 1 BBiG).

(4)  Die Beauftragten der Arbeitnehmer werden auf Vorschlag der im Bezirk der 
IHK bestehenden Gewerkschaften und selbstständigen Vereinigungen von 
Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung berufen (§ 
40 Absatz 3 Satz 2 BBiG).

(5)  Lehrkräfte im beruflichen Schul- oder Fortbildungswesen werden im Ein-
vernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde oder der von ihr bestimmten 
Stelle berufen (§ 40 Absatz 3 Satz 3 BBiG entsprechend). Soweit es sich 
um Lehrkräfte von Fortbildungseinrichtungen handelt, werden sie von den 
Fortbildungseinrichtungen benannt.

Prüfungsordnung 
für die Durchführung von Fortbildungs- und AEVO-Prüfungen

der Industrie- und Handelskammer Südthüringen
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 1. Verlobte,
 2. Ehegatten,
 3. eingetragene Lebenspartner,
 4. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie,
 5. Geschwister,
 6. Kinder der Geschwister,
 7. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten,
 8. Geschwister der Eltern,
 9.  Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis  

mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden 
sind (Pflegeeltern und Pflegekinder).

Angehörige sind die im Satz 2 aufgeführten Personen auch dann, wenn 

 1.  in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die Beziehung begründende  
Ehe oder die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht;

 2.  in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Verwandtschaft oder Schwäger-
schaft durch Annahme als Kind erloschen ist;

 3.  im Fall der Nummer 9 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, 
sofern die Personen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander verbun-
den sind.

(2)  Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied oder ein Mitglied einer Prüfer-
delegation nach Absatz 1 für ausgeschlossen oder bestehen Zweifel, ob die 
Voraussetzungen des Absatz 1 gegeben sind, ist dies der IHK mitzuteilen, 
während der Prüfung dem Prüfungsausschuss oder den anderen Mit-
gliedern der Prüferdelegation. Die Entscheidung über den Ausschluss von 
der Mitwirkung trifft die IHK, während der Prüfung der Prüfungsausschuss 
oder die Prüferdelegation. Im letzteren Fall darf das betroffene Mitglied 
nicht mitwirken. Ausgeschlossene Personen dürfen bei der Beratung und 
Beschlussfassung nicht zugegen sein.

(3)  Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische 
Ausübung des Prüfungsamtes zu rechtfertigen, oder wird von einer zu 
prüfenden Person das Vorliegen eines solchen Grundes behauptet, so hat 
die betroffene Person dies der IHK mitzuteilen, während der Prüfung dem 
Prüfungsausschuss oder der Prüferdelegation. Absatz 2 Satz 2 bis 4 gelten 
entsprechend.

(4)  Personen, die gegenüber der zu prüfenden Person Arbeitgeberfunktionen 
innehaben, sollen, soweit nicht besondere Umstände eine Mitwirkung zu-
lassen oder erfordern, nicht mitwirken.

(5)  Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 3 eine ordnungsgemäße Besetzung 
des Prüfungsausschusses nicht möglich ist, kann die IHK die Durchführung 
der Prüfung einem anderen oder einem gemeinsamen Prüfungsausschuss 
übertragen. Erforderlichenfalls kann eine andere zuständige Stelle ersucht 
werden, die Prüfung durchzuführen. Das Gleiche gilt, wenn eine objektive 
Durchführung der Prüfung aus anderen Gründen nicht gewährleistet 
erscheint. Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 3 eine ordnungsgemäße 
Besetzung der Prüferdelegation nicht möglich ist, kann der Prüfungsaus-
schuss die Durchführung der Prüfung auf eine andere Prüferdelegation 
übertragen oder die Prüfung selbst abnehmen.

§ 4 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung
(1)  Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied, das den Vorsitz führt, und ein 

weiteres Mitglied, das den Vorsitz stellvertretend übernimmt. Der Vorsitz 
und das ihn stellvertretende Mitglied sollen nicht derselben Mitglieder-
gruppe angehören (§ 41 Absatz 1 BBiG).

(2)  Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Mitglieder, 
mindestens drei, mitwirken. Er beschließt mit der Mehrheit der abgege-
benen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 
Mitgliedes den Ausschlag (§ 41 Absatz 2 BBiG).

(3) Für Prüferdelegationen gelten Absatz 2 Satz 1 und 2 entsprechend.

§ 5 Geschäftsführung
(1)  Die Geschäftsführung des Prüfungsausschusses liegt in Abstimmung mit 

dem Prüfungsausschuss bei der IHK. Einladungen (Vorbereitung, Durchfüh-
rung, Nachbereitung), Protokollführung und Durchführung der Beschlüsse 

werden im Einvernehmen mit dem Vorsitz des Prüfungsausschusses ge-
regelt.

(2)  Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses sind die ordentlichen Mitglie-
der rechtzeitig einzuladen. Stellvertretende Mitglieder werden in geeigneter 
Weise unterrichtet. Kann ein Mitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen, 
so soll es dies unverzüglich der IHK mitteilen. Für ein verhindertes Mitglied 
ist ein stellvertretendes Mitglied einzuladen, welches derselben Gruppe 
angehören soll.

(3)  Die Sitzungsprotokolle sind von der protokollführenden Person und dem 
Vorsitz zu unterzeichnen. § 23 Absatz 1 bleibt unberührt. 

(4)  Absatz 2 gilt für Prüferdelegationen entsprechend. Die Sitzungsprotokolle 
sind von allen Mitgliedern der Prüferdelegation zu unterzeichnen. § 23 
Absatz 1 bleibt unberührt. 

§ 6 Verschwiegenheit
Unbeschadet bestehender Informationspflichten, insbesondere gegenüber dem 
Berufsbildungsausschuss, haben die Mitglieder des Prüfungsausschusses, der 
Prüferdelegation und sonstige mit der Prüfung befasste Personen über alle 
Prüfungsvorgänge Verschwiegenheit gegenüber Dritten zu wahren. 

Zweiter Abschnitt: 
Vorbereitung der Fortbildungsprüfung

§ 7 Prüfungstermine
(1)  Die IHK legt die Prüfungstermine je nach Bedarf fest. Die Termine sollen 

nach Möglichkeit mit den betroffenen Fortbildungseinrichtungen abge-
stimmt werden. 

(2)  Die IHK gibt die Prüfungstermine einschließlich der Anmeldefristen in 
geeigneter Weise öffentlich mindestens einen Monat vor Ablauf der An-
meldefrist bekannt. Wird die Anmeldefrist überschritten, kann die IHK die 
Annahme des Antrags verweigern. 

(3)  Werden für schriftlich durchzuführende Prüfungsbereiche einheitliche 
überregionale Aufgaben verwendet, sind dafür entsprechende überregional 
abgestimmte Prüfungstage anzusetzen. 

§ 8 Zulassung zur Fortbildungsprüfung
(1)  Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist schriftlich nach den von der IHK 

bestimmten Fristen und Formularen zu stellen. Dem Antrag auf Zulassung 
sind beizufügen:  

  1. Angaben zur Person und
 2. Angaben über die in den Absätzen 2 bis 4 genannten Voraussetzungen.

(2)  Örtlich zuständig für die Zulassung zur Fortbildungsprüfung ist die IHK, in 
deren Bezirk die zu prüfende Person 

 a) an einer Maßnahme der Fortbildung teilgenommen hat oder
 b) in einem Arbeitsverhältnis steht oder selbstständig tätig ist oder
 c) ihren/seinen Wohnsitz hat. 

(3)  Zur Fortbildungsprüfung ist zuzulassen, wer die Zulassungsvoraussetzun-
gen einer Fortbildungsordnung (§ 53 Absatz 1 BBiG), einer Anpassungs-
fortbildungsordnung (§ 53 e Absatz 1 BBiG) oder einer Fortbildungsprü-
fungsregelung nach § 54 Absatz 1 BBiG erfüllt.

(4)  Sofern die Fortbildungsordnung (§ 53 Absatz 1 BBiG), die Anpassungsfort-
bildungsordnung (§ 53 e Absatz 1 BBiG) oder eine Fortbildungsprüfungsre-
gelung nach § 54 Absatz 1 BBiG Zulassungsvoraussetzungen vorsieht, sind 
ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland 
zu berücksichtigen (§ 55 BBiG).

§ 9 Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbestandteilen
(1)  Die zu prüfende Person ist auf Antrag von der Ablegung einzelner 

Prüfungsbestandteile durch die IHK zu befreien, wenn sie eine andere 
vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen oder staatlich anerkannten 
Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen Prüfungsausschuss erfolg-

reich abgelegt hat und die Anmeldung zur Fortbildungsprüfung innerhalb 
von zehn Jahren nach Bekanntgabe des Bestehens der anderen Prüfung 
erfolgt (§ 56 Absatz 2 BBiG).

(2)  Anträge auf Befreiung von Prüfungsbestandteilen sind zusammen mit dem 
Zulassungsantrag schriftlich bei der IHK zu stellen. Die Nachweise über 
Befreiungsgründe im Sinne von Absatz 1 sind beizufügen.

§ 10 Entscheidung über die Zulassung und über Befreiungsanträge
(1)  Über die Zulassung sowie über die Befreiung von Prüfungsbestandteilen 

entscheidet die IHK. Hält sie die Zulassungsvoraussetzungen oder die Be-
freiungsgründe nicht für gegeben, so entscheidet der Prüfungsausschuss 
(§ 46 Absatz 1 BBiG).

(2)  Die Entscheidungen über die Zulassung und die Befreiung von Prüfungs-
bestandteilen sind der zu prüfenden Person rechtzeitig unter Angabe des 
Prüfungstages und -ortes einschließlich der erlaubten Arbeits- und Hilfs-
mittel mitzuteilen. Die Entscheidungen über die Nichtzulassung und über 
die Ablehnung der Befreiung sind der zu prüfenden Person schriftlich mit 
Begründung bekannt zu geben.

(3)  Die Zulassung und die Befreiung von Prüfungsbestandteilen können von 
der IHK bis zur Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses widerrufen werden, 
wenn sie aufgrund gefälschter Unterlagen oder falscher Angaben aus-
gesprochen wurde.

§ 11 Prüfungsgebühr
Die zu prüfende Person hat die Prüfungsgebühr nach Aufforderung an die IHK 
zu entrichten. Die Höhe und Zahlungsbedingungen der Prüfungsgebühr be-
stimmt sich nach der Gebührenordnung und dem Gebührentarif der IHK.

Dritter Abschnitt: 
Durchführung der Fortbildungsprüfung

§ 12 Prüfungsgegenstand, Prüfungssprache
(1)  Sofern für einen Fortbildungsabschluss weder eine Fortbildungsordnung 

(§ 53 Absatz 1 BBiG) noch eine Anpassungsfortbildungsordnung (§ 53 e 
Absatz 1 BBiG) erlassen worden ist, regelt die IHK die Bezeichnung des 
Fortbildungsabschlusses, Ziel, Inhalt und Anforderungen der Prüfungen, 
die Zulassungsvoraussetzungen sowie das Prüfungsverfahren durch Fort-
bildungsprüfungsregelungen nach § 54 Absatz 1 BBiG.

(2)  Die Prüfungssprache ist Deutsch soweit nicht die Fortbildungsordnung 
(§ 53 Absatz 1 BBiG), die Anpassungsfortbildungsordnung (§ 53 e Absatz 
1 BBiG) oder die Fortbildungsprüfungsregelung nach § 54 BBiG etwas 
anderes vorsieht.

§ 13 Gliederung der Prüfung
Die Gliederung der Prüfung ergibt sich aus den Fortbildungsordnungen (§ 53 
Absatz 1 BBiG), den Anpassungsfortbildungsordnungen (§ 53 e Absatz 1 BBiG) 
oder den Fortbildungsprüfungsregelungen nach § 54 Absatz 1 BBiG (Prüfungs-
anforderungen).

§ 14 Prüfungsaufgaben
(1)  Der Prüfungsausschuss beschließt auf der Grundlage der Prüfungsanforde-

rungen die Prüfungsaufgaben. 

(2)  Überregional oder von einem Aufgabenerstellungsausschuss bei der IHK 
erstellte oder ausgewählte Aufgaben sind vom Prüfungsausschuss zu über-
nehmen, sofern diese Aufgaben von Gremien erstellt oder ausgewählt und 
beschlossen wurden, die entsprechend § 2 Absatz 2 zusammengesetzt sind 
und die IHK über die Übernahme entschieden hat.

§ 15 Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderung
Bei der Durchführung der Prüfung sollen die besonderen Verhältnisse von 
Menschen mit Behinderung berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für die 
Dauer der Prüfung, die Zulassung von Hilfsmitteln und die Inanspruchnahme 
von Hilfeleistungen Dritter wie Gebärdensprachdolmetscher für Menschen mit 
Hörbehinderung (§ 65 Absatz 1 Satz 2 BBiG). Die Art der Behinderung ist mit 
dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung (§ 8 Absatz 1) nachzuweisen.

§ 16 Nichtöffentlichkeit
Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreterinnen und Vertreter der obersten 
Bundes- und Landesbehörden, der IHK sowie die Mitglieder des Berufsbildungs-
ausschusses der IHK können anwesend sein. Der Prüfungsausschuss oder die 
Prüferdelegation kann im Einvernehmen mit der IHK andere Personen als Gäste 
zulassen. An der Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen nur die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses oder der Prüferdelegation beteiligt sein.

§ 17 Leitung, Aufsicht und Niederschrift
(1)   Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsitzes vom gesamten Prüfungsaus-

schuss durchgeführt.

(2)  Die IHK regelt im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss die Aufsichts-
führung, die sicherstellen soll, dass die Prüfungsleistungen selbstständig 
und nur mit erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln durchgeführt werden.

(3)  Störungen durch äußere Einflüsse müssen von der zu prüfenden Person 
ausdrücklich gegenüber der Aufsicht, dem Vorsitz oder den mit der Prü-
fungsabnahme beauftragten Prüfenden gerügt werden. Entstehen durch 
die Störungen erhebliche Beeinträchtigungen, entscheiden der Prüfungs-
ausschuss, die Prüferdelegation oder die mit der Prüfungsabnahme 
beauftragten Prüfenden über Art und Umfang von geeigneten Ausgleichs-
maßnahmen. Bei der Durchführung von schriftlichen Prüfungen kann die 
Aufsicht über die Gewährung einer Zeitverlängerung entscheiden.

(4)  Über den Ablauf der Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen.

§ 18 Ausweispflicht und Belehrung
Die zu prüfenden Personen haben sich über ihre Person auszuweisen. Sie sind 
vor Beginn der Prüfung über den Prüfungsablauf, die zur Verfügung stehende 
Zeit, die erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel, die Folgen von Täuschungshandlun-
gen, Ordnungsverstößen, Rücktritt und Nichtteilnahme zu belehren.

§ 19 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße
(1)  Unternimmt es eine zu prüfende Person, das Prüfungsergebnis durch 

Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen 
oder leistet sie Beihilfe zu einer Täuschung oder einem Täuschungsversuch, 
liegt eine Täuschungshandlung vor.

(2)  Wird während der Prüfung festgestellt, dass eine zu prüfende Person eine 
Täuschungshandlung begeht oder einen entsprechenden Verdacht hervor-
ruft, ist der Sachverhalt von der Aufsichtsführung festzustellen und zu 
protokollieren. Die zu prüfende Person setzt die Prüfung vorbehaltlich der 
Entscheidung des Prüfungsausschusses über die Täuschungshandlung fort.

(3)  Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die von der Täuschungshandlung 
betroffene Prüfungsleistung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewertet. In 
schweren Fällen, insbesondere bei vorbereiteten Täuschungshandlungen, 
kann der Prüfungsausschuss oder die Prüferdelegation den Prüfungs-
teil oder die gesamte Prüfung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewerten. 
Soweit Prüfungsleistungen einer Prüferdelegation zur Abnahme und 
abschließenden Bewertung übertragen worden sind, kann die Prüferdele-
gation die Prüfungsleistung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewerten.

(4)  Behindert eine zu prüfende Person durch ihr Verhalten die Prüfung so, 
dass die Prüfung nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, ist sie 
von der Teilnahme auszuschließen. Die Entscheidung hierüber kann von 
der Aufsichtsführung oder den mit der Prüfungsabnahme beauftragten 
Prüfenden getroffen werden. Die endgültige Entscheidung über die Folgen 
für die zu prüfende Person hat der Prüfungsausschuss unverzüglich zu 
treffen. Absatz 3 gilt entsprechend. Gleiches gilt bei Nichtbeachtung der 
Sicherheitsvorschriften.

(5)  Vor einer endgültigen Entscheidung des Prüfungsausschusses oder der 
Prüferdelegation nach den Absätzen 3 und 4 ist die zu prüfende Person zu 
hören.

§ 20 Rücktritt, Nichtteilnahme
(1)  Die zu prüfende Person kann nach erfolgter Anmeldung vor Beginn der 

Prüfung (bei schriftlichen Prüfungen vor Bekanntgabe der Prüfungsauf-
gaben) durch schriftliche Erklärung zurücktreten. In diesem Fall gilt die 
Prüfung als nicht abgelegt.
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(2)  Versäumt die zu prüfende Person einen Prüfungstermin, so werden bereits 
erbrachte selbstständige Prüfungsleistungen anerkannt, wenn ein wichti-
ger Grund für die Nichtteilnahme vorliegt. Selbstständige Prüfungsleistun-
gen sind solche, die thematisch klar abgrenzbar und nicht auf eine andere 
Prüfungsleistung bezogen sind sowie eigenständig bewertet werden.

(3)  Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder nimmt die zu prüfende 
Person an der Prüfung nicht teil, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so 
wird die Prüfung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewertet.

(4)  Der wichtige Grund ist unverzüglich mitzuteilen und nachzuweisen. Im 
Krankheitsfall ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes erforderlich.

Vierter Abschnitt: 
Bewertung, Feststellung und Beurkundung des Prüfungsergebnisses 

§ 21 Bewertungsschlüssel
Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten:

 
Punkte

Note als 
Dezimalzahl

Note in 
Worten

 
Definition

100 1,0 sehr gut eine Leistung, die den 
Anforderungen in beson-
derem Maß entspricht98 und 99 1,1

96 und 97 1,2

94 und 95 1,3

92 und 93 1,4

91 1,5 gut eine Leistung, die den 
Anforderungen voll ent-
spricht90 1,6

89 1,7

88 1,8

87 1,9

85 und 86 2,0

84 2,1

83 2,2

82 2,3

81 2,4

79 und 80 2,5 befriedigend eine Leistung, die den 
Anforderungen im All-
gemeinen entspricht78 2,6

77 2,7

75 und 76 2,8

74 2,9

72 und 73 3,0

71 3,1

70 3,2

68 und 69 3,3

67 3,4

65 und 66 3,5 ausreichend eine Leistung, die zwar 
Mängel aufweist, aber im 
Ganzen den Anforderun-
gen noch entspricht

63 und 64 3,6

62 3,7

60 und 61 3,8

58 und 59 3,9

56 und 57 4,0

55 4,1

53 und 54 4,2

51 und 52 4,3

50 4,4

48 und 49 4,5 mangelhaft eine Leistung, die den 
Anforderungen nicht 
entspricht, jedoch er-
kennen lässt, dass gewisse 
Grundkenntnisse noch 
vorhanden sind

46 und 47 4,6

44 und 45 4,7

42 und 43 4,8

40 und 41 4,9

38 und 39 5,0

36 und 37 5,1

34 und 35 5,2

32 und 33 5,3

30 und 31 5,4

25 bis 29 5,5 ungenügend eine Leistung, die den 
Anforderungen nicht ent-
spricht und bei der selbst 
Grundkenntnisse fehlen

20 bis 24 5,6

15 bis 19 5,7

10 bis 14 5,8

5 bis 9 5,9

0 bis 4 6,0

(2)  Das Prüfungszeugnis enthält die in der jeweiligen Fortbildungsordnung (§ 
53 Absatz 1 BBiG), Anpassungsfortbildungsordnung (§ 53 e Absatz 1 BBiG) 
oder Fortbildungsprüfungsregelung nach § 54 Absatz 1 BBiG vorgesehenen 
Angaben. Die Zeugnisse können zusätzliche nicht amtliche Bemerkungen 
zur Information (Bemerkungen) enthalten, insbesondere über die Zuord-
nung des erworbenen Abschlusses in den Deutschen Qualifikationsrahmen 
oder auf Antrag der geprüften Person über während oder anlässlich der 
Fortbildung erworbene besondere oder zusätzliche Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten. 

(3)  Dem Zeugnis ist auf Antrag der zu prüfenden Person eine englischsprachi-
ge und eine französischsprachige Übersetzung beizufügen (§ 37 Absatz 3 
Satz 1 BBiG). 

§ 25 Bescheid über nicht bestandene Prüfung
(1)  Bei nicht bestandener Prüfung erhält die zu prüfende Person von der IHK 

einen schriftlichen Bescheid. Darin ist anzugeben, welche Prüfungsleistun-
gen in einer Wiederholungsprüfung nicht mehr wiederholt werden müssen 
(§ 26 Absatz 2 bis 3). Die von der IHK vorgeschriebenen Formulare sind zu 
verwenden.

(2)  Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungsprüfung gemäß § 26 
ist hinzuweisen.

Fünfter Abschnitt: 
Wiederholungsprüfung

§ 26 Wiederholungsprüfung
(1)  Eine Fortbildungsprüfung, die nicht bestanden ist, kann zweimal wiederholt 

werden. Ebenso können Prüfungsteile, die nicht bestanden sind, zweimal 
wiederholt werden, wenn ihr Bestehen Voraussetzung für die Zulassung zu 
einem weiteren Prüfungsteil ist. Es gelten die in der Wiederholungsprüfung 
erzielten Ergebnisse. 

(2)  Hat die zu prüfende Person bei nicht bestandener Prüfung in einer selbst-
ständigen Prüfungsleistung (§ 20 Absatz 2 Satz 2) mindestens ausreichen-
de Leistungen erbracht, so ist diese auf Antrag der zu prüfenden Person 
nicht zu wiederholen, sofern die zu prüfende Person sich innerhalb von 
zwei Jahren – gerechnet vom Tage der Feststellung des Ergebnisses der 
nicht bestandenen Prüfung an – zur Wiederholungsprüfung anmeldet. Die 
Bewertung einer selbstständigen Prüfungsleistung (§ 20 Absatz 2 Satz 2) 
ist im Rahmen der Wiederholungsprüfung zu übernehmen. 

(3)  Die Prüfung kann frühestens zum nächsten Prüfungstermin (§ 7) wieder-
holt werden. 

Sechster Abschnitt: 
Schlussbestimmungen

§ 27 Rechtsbehelfsbelehrung
Maßnahmen und Entscheidungen der Prüfungsausschüsse sowie der IHK sind 
bei ihrer schriftlichen Bekanntgabe an die zu prüfende Person mit einer Rechts-
behelfsbelehrung gemäß § 70 der Verwaltungsgerichtsordnung zu versehen.

§ 28 Prüfungsunterlagen
(1)  Auf Antrag ist der zu prüfenden Person binnen der gesetzlich vorgege-

benen Frist zur Einlegung eines Rechtsbehelfs Einsicht in ihre Prüfungs-
unterlagen zu gewähren. Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind ein Jahr, 
die Niederschriften gemäß § 23 Absatz 1 30 Jahre aufzubewahren. Die 
Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Zugang des Prüfungsbescheides nach 
§ 24 Absatz 1 bzw. § 25 Absatz 1. Der Ablauf der vorgenannten Fristen wird 
durch das Einlegen eines Rechtsmittels gehemmt.

(2)  Die Aufbewahrung kann auch elektronisch erfolgen. Landesrechtliche Vor-
schriften zur Archivierung bleiben unberührt.

§ 29 Gleichstellungsbestimmung
Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Prüfungsordnung gelten jeweils 
für alle Geschlechter.

Der Hundert-Punkte-Schlüssel ist der Bewertung aller Prüfungsleistungen sowie 
der Ermittlung von Zwischen- und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen.

§ 22 Bewertungsverfahren, Feststellung der Prüfungsergebnisse
(1)  Der Prüfungsausschuss fasst die Beschlüsse über

 1.  die Noten zur Bewertung einzelner Prüfungsleistungen, die er selbst 
abgenommen hat,

 2. die Noten zur Bewertung der Prüfung insgesamt sowie
 3. das Bestehen oder Nichtbestehen der Abschlussprüfung. 

  Für die Beschlussfassung erhält der Ausschuss die Ergebnisniederschriften 
nach § 23 Absatz 1.

(2)  Bei der Feststellung von Prüfungsergebnissen bleiben Prüfungsleistungen, 
von denen befreit worden ist (§ 9), außer Betracht.

(3)  Nach § 47 Absatz 2 Satz 2 BBiG erstellte oder ausgewählte Antwort-Wahl-
Aufgaben können automatisiert ausgewertet werden, wenn das Aufga-
benerstellungs- oder Aufgabenauswahlgremium festgelegt hat, welche 
Antworten als zutreffend anerkannt werden. Die Ergebnisse sind vom 
Prüfungsausschuss zu übernehmen.

(4)  Der Prüfungsausschuss oder die Prüferdelegation kann einvernehmlich die 
Abnahme und Bewertung einzelner schriftlicher oder sonstiger Prüfungs-
leistungen, deren Bewertung unabhängig von der Anwesenheit bei der 
Erbringung erfolgen kann, so vornehmen, dass zwei seiner oder ihrer 
Mitglieder die Prüfungsleistungen selbstständig und unabhängig bewerten. 
Weichen die auf der Grundlage des in der Prüfungsordnung vorgesehenen 
Bewertungsschlüssels erfolgten Bewertungen der beiden Prüfenden um 
nicht mehr als 10 Prozent der erreichbaren Punkte voneinander ab, so 
errechnet sich die endgültige Bewertung aus dem Durchschnitt der beiden 
Bewertungen. Bei einer größeren Abweichung erfolgt die endgültige Be-
wertung durch ein vorab bestimmtes weiteres Mitglied des Prüfungsaus-
schusses oder der Prüferdelegation (§ 42 Absatz 5 BBiG).

(5)  Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegationen nach § 42 Absatz 2 BBiG 
können zur Bewertung einzelner, nicht mündlich zu erbringender Prü-
fungsleistungen gutachterliche Stellungnahmen Dritter einholen.

(6)  Im Rahmen der Begutachtung sind die wesentlichen Abläufe zu dokumen-
tieren und die für die Bewertung erheblichen Tatsachen festzuhalten (§ 39 
Absatz 3 BBiG). Die Beauftragung erfolgt nach den Verwaltungsgrundsät-
zen der IHK. Personen, die nach § 3 von der Mitwirkung im Prüfungsaus-
schuss auszuschließen sind, sollen nicht als Gutachter tätig werden.

§ 23 Ergebnisniederschrift, Mitteilung über Bestehen oder Nichtbestehen
(1)  Über die Feststellung der einzelnen Prüfungsergebnisse ist eine Nieder-

schrift auf den Formularen der IHK zu fertigen. Sie ist von den Mitgliedern 
des Prüfungsausschusses bzw. der Prüferdelegation zu unterzeichnen und 
der IHK unverzüglich vorzulegen.

(2)  Die Prüfung ist vorbehaltlich der Fortbildungsregelungen nach den §§ 53, 
53 e, 54 BBiG insgesamt bestanden, wenn in jedem der einzelnen Prüfungs-
bestandteile mindestens ausreichende Leistungen erbracht worden sind.

(3)  Der zu prüfenden Person soll unmittelbar nach Feststellung des Gesamt-
ergebnisses der Prüfung mitgeteilt werden, ob sie die Prüfung „bestanden“ 
oder „nicht bestanden“ hat. Kann die Feststellung des Prüfungsergebnisses 
nicht am Tag der letzten Prüfungsleistung getroffen werden, so hat der 
Prüfungsausschuss diese ohne schuldhaftes Zögern (unverzüglich) zu 
treffen und der zu prüfenden Person mitzuteilen. 

(4)  Über das Bestehen eines Prüfungsteils erhält die zu prüfende Person Be-
scheid, wenn für den Prüfungsteil ein eigener Prüfungsausschuss gemäß § 
1 Absatz 3 gebildet werden kann. 

§ 24 Prüfungszeugnis
(1)  Über die Prüfung erhält die zu prüfende Person von der IHK ein Zeugnis  

(§ 37 Absatz 2 Satz 1 BBiG).
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§ 30 Inkrafttreten
Diese Prüfungsordnung tritt am 1. September 2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
bisherige Prüfungsordnung für die Durchführung von Fortbildungs- und AEVO-
Prüfungen außer Kraft.

Suhl, 29.04.2022

gez. Dr. Peter Traut   gez. Dr. Ralf Pieterwas 
Präsident    Hauptgeschäftsführer

Genehmigungsvermerk des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft 
und Digitale Gesellschaft vom 15.06.2022, Az.: 3404/10-2-4.

Ausgefertigt:

Suhl, 21.06.2022

gez. Dr. Peter Traut   gez. Dr. Ralf Pieterwas 
Präsident    Hauptgeschäftsführer

Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 28. April 2022 
erlässt die Industrie- und Handelskammer Südthüringen als zuständige Stelle 
nach § 71 Absatz 2 in Verbindung mit § 59, § 60 und § 79 Absatz 4 des 
Berufsbildungsgesetzes (BBiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. 
Mai 2020 (BGBI. I S. 920), das durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28. März 
2021 (BGBI. I S. 591) geändert worden ist, die folgende Prüfungsregelung 
für Umschulungen in anerkannten Ausbildungsberufen.

§ 1 Anwendungsbereich
Nachstehende Vorschriften gelten für Umschulungsprüfungen für Umschulun-
gen der Industrie- und Handelskammer Südthüringen (IHK) in nach dem Berufs-
bildungsgesetz staatlich anerkannten Ausbildungsberufen.

§ 2 Ziel, Inhalt und Anforderungen der Umschulungsprüfung
Für Umschulungsprüfungen in anerkannten Ausbildungsberufen gelten die Bestim-
mungen über die Abschlussprüfung der jeweils einschlägigen Ausbildungsordnung.

§ 3 Bezeichnung des Umschulungsabschlusses
Die erfolgreich abgelegte Umschulungsprüfung führt zu der in der jeweiligen 
Ausbildungsordnung genannten Abschlussbezeichnung.

§ 4 Zulassung zur Prüfung
(1)  Zur Prüfung ist zuzulassen,

 1.  wer an einer auf das Ausbildungsziel des jeweiligen staatlich anerkann-
ten Ausbildungsberufes gerichteten Umschulungsmaßnahme teilgenom-
men hat, welche nach Art, Ziel und Dauer den besonderen Erfordernissen 
der beruflichen Erwachsenenbildung entsprochen hat,

 2.  wessen Umschulungsmaßnahme der IHK Südthüringen schriftlich an-
gezeigt wurde und

 3.  wer die im Umschulungsvertrag vereinbarte Umschulungszeit zurückge-
legt und die zum Erwerb der beruflichen Handlungsfähigkeit notwendi-
gen praktischen Zeiten absolviert hat.

(2)  Sofern die Prüfung in zwei zeitlich auseinanderfallenden Teilen durchge-
führt wird, ist über die Zulassung gesondert zu entscheiden. Dies gilt nicht, 
wenn Umschüler aus Gründen, die sie nicht zu vertreten haben, am ersten 
Teil der Umschulungsprüfung nicht teilgenommen haben. In diesem Fall 
ist der erste Teil der Umschulungsprüfung zusammen mit dem zweiten Teil 
abzulegen.

(3)  Umzuschulende sind auf ihren Antrag zur Zwischenprüfung zuzulassen.

§ 5 Prüfungsverfahren
Für die Durchführung von Umschulungsprüfungen gelten die Bestimmungen 
der Prüfungsordnung für die Durchführung von Abschluss- und Umschulungs-
prüfungen der IHK Südthüringen in der jeweils geltenden Fassung.

§ 6 Gleichstellungsbestimmung
Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Prüfungsregelung für Umschu-
lungen in anerkannten Ausbildungsberufen gelten jeweils für alle Geschlechter.

§ 7 Inkrafttreten
Diese Prüfungsregelung für Umschulungen in anerkannten Ausbildungsberufen 
tritt am 1. September 2022 in Kraft.

Ausgefertigt:

Suhl, 29.04.2022

gez. Dr. Peter Traut   gez. Dr. Ralf Pieterwas 
Präsident    Hauptgeschäftsführer

Prüfungsregelung 
für Umschulungen in anerkannten Ausbildungsberufen

der Industrie- und Handelskammer Südthüringen
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§ 3 Eignung der Umschulungsstätte
(1)  Für die Eignung der Umschulungsstätten gelten dieselben Eignungsvoraus-

setzungen, die auch für Ausbildungsbetriebe und Ausbilder gelten (§§ 60 S. 
2, 27ff. BBiG).

(2)  Die Umschulungsstätte muss nach Art und Einrichtung so beschaffen sein, 
dass alle in der Ausbildungsordnung festgelegten Kenntnisse, Fertigkeiten 
und Fähigkeiten dort so vermittelt werden können, dass im Rahmen der 
Umschulungsmaßnahme die volle berufliche Handlungskompetenz ver-
mittelt werden kann (§§ 60, 27 BBiG).

(3)  Die Vermittlung der beruflichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten 
kann nicht allein im Betriebspraktikum erfolgen. Die Umschulungsstätte 
muss vielmehr in der Lage sein – ggf. in Kooperation mit Dritten – die 
beruflichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten von Anfang an selbst 
zu vermitteln (z.B. in einer entsprechend ausgestatteten Übungswerkstatt 
oder Übungsfirma). Die Zeitanteile für die Vermittlung von Kenntnissen 
sowie der Fertigkeiten und Fähigkeiten ergeben sich aus der Anlage. Hierzu 
muss die Umschulungsstätte mit allen notwendigen Geräten und Hilfs-
mitteln in hinreichender Anzahl ausgestattet sein. Die Anlage »Zeitanteile 
der Gruppenumschulungsmaßnahme« ist Bestandteil der Richtlinie.

(4)  Soweit die Umschulungsinhalte virtuell vermittelt werden sollen, ist 
die Umschulungsstätte nur geeignet, insofern die Umschulungsinhalte 
virtuell in derselben Qualität und Intensität vermittelt werden können wie 
im Präsenzunterricht. Bei Fertigkeiten und Fähigkeiten ist in jedem Fall 
sicherzustellen, dass die praktische Einübung vollumfänglich gewährleistet 
ist. Die Umschulungsinhalte sollen in Abhängigkeit von Berufsspezifika 
überwiegend in den Räumlichkeiten des Umschulenden vermittelt werden. 
Hierzu behält sich die Kammer Einzelfallentscheidungen vor.

(5)  Können die in der Ausbildungsordnung festgelegten Kenntnisse, Fertigkei-
ten und Fähigkeiten dort nicht im vollen Umfang vermittelt werden, ist die 
Umschulungsstätte nur geeignet, wenn dieser Mangel durch ergänzende 
Maßnahmen außerhalb der Umschulungsstätte behoben wird. Diese Maß-
nahmen müssen im Umschulungsvertrag ausdrücklich vereinbart sein (§§ 
60, 27 Abs. 2 BBiG).

§ 4 Zulässige Anzahl der Umzuschulenden
Die Zahl der Umzuschulenden muss im angemessenen Verhältnis zur Zahl 
der Umschulungsplätze stehen (§§ 60, 27 Abs. 1 Nr. 2 BBiG). Ausbilder, denen 
ausschließlich Umschulungsaufgaben übertragen sind, sollen in der Regel nicht 
mehr als 16 Umzuschulende gleichzeitig umschulen. Bei gefahrenanfälligen 
Tätigkeiten, z. B. an Werkzeugmaschinen, ist diese Zahl entsprechend geringer 
anzusetzen. 
 
Nach Rücksprache mit der jeweils zuständigen Stelle darf die Zahl der Umzu-
schulenden, die gleichzeitig umgeschult werden, 25 nicht überschreiten.

§ 5 Eignung der Ausbilder
Für jeden Umzuschulenden muss ein verantwortlicher Ausbilder benannt wer-
den, der persönlich und fachlich geeignet ist (§§ 60, 28ff. BBiG). Der Besitz der 
berufs- und arbeitspädagogischen Eignung ist in der Regel durch die AEVO-Prü-
fung nachzuweisen. Gemäß § 28 Abs. 2 BBiG muss der benannte Ausbilder die 
Ausbildungsinhalte in der Ausbildungsstätte unmittelbar, verantwortlich und in 
wesentlichem Umfang vermitteln.

Wesentlicher Umfang heißt, dass die Vermittlung der Inhalte durch den Ausbil-
der für die überwiegende Zeit (mindestens 51 Prozent) der Anwesenheit der von 
ihm zu betreuenden Umzuschulenden gewährleistet sein muss.

Die Industrie- und Handelskammer Südthüringen erlässt aufgrund des Be-
schlusses des Berufsbildungsausschusses vom 28. April 2022 als zuständige 
Stelle nach § 9 Berufsbildungsgesetz (BBiG) sowie nach §§ 60, 76 BBiG 
in Verbindung mit § 79 Absatz 4 BBiG vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), 
zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28. März 2021 (BGBl. 
I S. 591), folgende Richtlinie für trägergestützte Umschulungsmaßnahmen 
in anerkannten Ausbildungsberufen.

§ 1 Allgemeines
(1)  Die berufliche Umschulung soll zu einer anderen und neuen beruflichen 

Tätigkeit befähigen. Dies ergibt sich aus § 1 Abs. 5 Berufsbildungsgesetz 
(BBiG). Die Umschulung setzt begrifflich voraus, dass der Umzuschulende 
in der Vergangenheit beruflich tätig war. Die Tätigkeit kann sich als Arbei-
ter, Angestellter oder auch in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
vollzogen haben.

(2)  Keine berufliche Tätigkeit i. S. der Vorschrift hat ausgeübt, wer bisher nur 
eine Berufsausbildung absolviert hat. Wenn jemand im unmittelbaren An-
schluss an seine Berufsausbildung eine weitere Berufsausbildung in einem 
anderen Ausbildungsberuf in Angriff nimmt, dann ist diese Maßnahme 
erneut Berufsausbildung und nicht Umschulung.

(3)  Die Umschulung verlangt nicht, dass der Umzuschulende eine Ausbildung 
absolviert hat. Es genügt, dass er überhaupt vorher beruflich tätig war, sei 
es als Fachkraft, als Angelernter oder auch als Ungelernter. Die berufliche 
Umschulung soll zu einer anderen beruflichen Tätigkeit befähigen (§ 1 Abs. 
5 BBiG). Dies ist in der Regel der Fall, wenn eine vorherige sozialversiche-
rungspflichtige berufliche Tätigkeit von 12 Monaten nachgewiesen werden 
kann. Eine absolvierte Berufsausbildung stellt in diesem Zusammenhang 
keine berufliche Tätigkeit dar.

(4)  Eine Altersbegrenzung für die Teilnahme an einer Umschulung sieht das 
Gesetz nicht vor.

§ 2 Rechtsgrundlagen und Bedingungen
(1)  Eine Umschulung orientiert sich an den besonderen Erfordernissen der 

beruflichen Erwachsenenbildung. Daraus ergibt sich in der Regel eine ver-
kürzte Ausbildungszeit, in der die berufliche Handlungsfähigkeit für einen 
anerkannten Ausbildungsberuf vermittelt werden muss. Hierbei sind das 
Ausbildungsberufsbild, der Ausbildungsrahmenplan und die Prüfungs- 
anorderungen zugrunde zu legen (§ 60 BBiG).

(2)  Die Industrie- und Handelskammern haben die Eignung der Umschulungs-
stätten festzustellen und Umschulungsmaßnahmen zu überwachen und 
fördern diese durch Beratung (§§ 76, 60 S. 2, 27 ff. BBiG). Dadurch soll 
ein vergleichbares Qualitätsniveau wie bei der Berufsausbildung gesichert 
werden. Die Umschulung muss somit 

 1.  eine breit angelegte berufliche Grundbildung und

 2.  die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit not-
wendigen Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnisse in einem geordneten 
Bildungsgang vermitteln und

 3.  den Erwerb der erforderlichen Berufserfahrung ermöglichen.

  Dementsprechend müssen die Umschulenden bestimmten Mindestanfor-
derungen genügen, die von der Industrie- und Handelskammer Südthürin-
gen im Rahmen ihrer Überwachungspflicht vor Beginn der Maßnahme und 
während der Umschulung zu überprüfen sind.

Richtlinie 
für trägergestützte Umschulungsmaßnahmen 

in anerkannten Ausbildungsberufen
der Industrie- und Handelskammer Südthüringen

fänglich für den der Umschulungsmaßnahme zu Grunde liegenden 
Ausbildungsberuf geeignet sein und werden durch die Ausbildungsbe-
rater der Industrie- und Handelskammer Südthüringen dahingehend 
geprüft. Es muss mindestens eine für den Beruf fachlich geeignete 
Person im Betrieb beschäftigt sein, die den Umschüler betreut. Der 
Verantwortliche im Praktikumsbetrieb muss fachlich in der Lage sein, 
das entsprechende Berufsbild zu vermitteln. Es ist auf eine angemes-
sene Relation zwischen der Zahl der Praktikanten und Auszubildenden 
und der Beschäftigten im Betrieb zu achten. Der Umschulungsträger 
klärt mit dem Ausbildungsberater, ob die Kenntnisse und Fertigkeiten 
des Berufes vermittelt werden können und übernimmt dafür die Ver-
antwortung. Er stimmt mit dem Betrieb die Vermittlung der entspre-
chenden Inhalte ab und erstellt darüber eine Praktikumsvereinbarung. 
Der Umschulende hat der Industrie- und Handelskammer Südthürin-
gen mit dem Umschulungskonzept eine Liste der Praktikumsbetriebe 
über die Bereitstellung von Praktikumsplätzen einzureichen. Liegen 
die Praktikumsbetriebe nicht im Bezirk der für die Umschulung zu-
ständigen Industrie- und Handelskammer Südthüringen, muss der 
Umschulende der Industrie- und Handelskammer Südthüringen die 
Eignung durch entsprechende Bescheinigung der hierfür zuständigen 
Stelle nachweisen.

     d)  Anzahl der geplanten Umschulungsplätze

     e)  Für die Umschulungsmaßnahmen gelten die einschlägigen Aus-
bildungsordnungen und –rahmenpläne. Soweit die Umschüler die 
Berufsschule nicht besuchen, hat der Maßnahmeträger die Theorie 
entsprechend den geltenden Rahmenlehrplänen zu vermitteln. Aus 
dem Umschulungskonzept muss erkennbar sein, dass die Umschu-
lung systematisch und zeitlich durchgeführt wird. Das Konzept soll 
Angaben enthalten über die Ausstattung der Umschulungsplätze, die 
Umschulungsabschnitte (Theorie, fachpraktische Ausbildung und be-
triebliches Praktikum), die zu vermittelnden Umschulungsinhalte und 
zugeordnete Umschulungszeiten sowie die Art des Unterrichts.

     f)  Vorgesehene Ausbilder (persönliche Daten, beruflicher Werdegang, 
erfolgreich abgelegte Prüfungen oder sonst. Nachweise)

Nach vollständiger Vorlage der Unterlagen prüft die Industrie- und Handels-
kammer Südthüringen, ob Umschulungsstätte, Ausbilder und Praktikumsbetrieb 
für die vorgesehene Maßnahme geeignet sind und die Maßnahme den Vorgaben 
des Berufsbildungsgesetzes, insbesondere § 60 BBiG entspricht.

Sofern das Umschulungskonzept den rechtlichen Vorgaben genügt, bestätigt 
die Industrie- und Handelskammer dies schriftlich und stellt die Zulassung der 
Umzuschulenden zur Prüfung bei ordnungsgemäßer Vorlage der Umschulungs-
verträge in Aussicht. Zu erfüllende Auflagen werden schriftlich festgelegt.

Bei regelmäßig wiederkehrenden Umschulungsdurchläufen in einem Aus-
bildungsberuf kann, sofern keine Änderungen bei dem Konzept inklusive Aus-
bildungsrahmenplan, Ausbildern und Praktikumsbetrieben vorliegen, auf eine 
komplette Einreichung aller Unterlagen verzichtet werden. In diesem Fall genügt 
eine Anzeige der wesentlichen Inhalte (Dauer, Beruf, Anzahl der Umschüler) zur 
Durchführung der Umschulungsmaßnahme. Die Industrie- und Handelskammer 
Südthüringen behält sich ein Prüfungsrecht vor.

§ 10 Beginn und Ende der Umschulung (Planung)
Beginn und Ende sind so zu planen, dass die nominelle Dauer auch im Hinblick 
auf die Prüfungstermine tatsächlich effektiv genutzt werden kann. Die IHK-Prü-
fungen finden ausschließlich zu den von der Industrie- und Handelskammer 
Südthüringen festgesetzten Prüfungsterminen statt. 

Umschulungsverträge sind unverzüglich, spätestens jedoch bis zum Vertrags-
beginn, einzureichen.

§ 11 Umschulungsvertrag
Im Vertrag müssen alle Maßnahmen außerhalb der Umschulungsstätte auf-
geführt werden. Nachträgliche Änderungen oder Auflösungen von Verträgen 
sind der Industrie- und Handelskammer Südthüringen vom Umschulenden 
unverzüglich anzuzeigen. Das Betriebspraktikum ist unter Angabe der Zeitdauer 
(Anlage) in den Umschulungsvertrag aufzunehmen.

§ 6 Dauer der Umschulung
Die Regelumschulungsdauer insgesamt und die Dauer des Betriebspraktikums 
richten sich nach der zu Grunde liegenden Regelausbildungszeit des einzelnen 
Referenzausbildungsberufes und den damit verbundenen Prüfungsanforderun-
gen (Anlage).

Wird eine Umschulungsmaßnahme in Teilzeitform durchgeführt, so ist die Min-
destumschulungsdauer entsprechend festzulegen. Von der Teilzeitform ist in der 
Regel auszugehen, wenn 35 Stunden pro Woche unterschritten werden.

Die Gesamtmaßnahme wird um den Anteil der täglichen bzw. wöchentlichen 
Verkürzung verlängert. Beginn und Ende einer Umschulungsmaßnahme sollen 
sich an den Prüfungsterminen der Industrie- und Handelskammer Südthüringen 
orientieren.

§ 7 Betriebspraktikum
(1)  Jedes Umschulungsverhältnis muss eine betriebliche, anwendungsbezoge-

ne Praxisphase (Betriebspraktikum) enthalten. Das Betriebspraktikum dient 
der praktischen Einübung der vermittelten Ausbildungsinhalte. Die Umzu-
schulenden müssen in den Betrieben ihr erlerntes Wissen im beruflichen 
Alltag anwenden und vertiefen.

(2)  Die Praktikumsbetriebe müssen gemäß § 27 ff. BBiG geeignet sein und über 
einen geeigneten Ausbilder (§ 28 Abs. 2 BBiG) verfügen. Hierfür gilt § 5 
entsprechend. 
 
Die zeitliche Lage und Dauer der einzelnen Betriebspraktikumsabschnitte 
muss sich am Umschulungsziel, insbesondere an den Anforderungen der 
jeweiligen Prüfungen, orientieren. Die Mindestdauer des Betriebsprakti-
kums in den einzelnen Ausbildungsberufen ergibt sich aus der als Anlage 
angefügten Tabelle. Das Betriebspraktikum ist unter Angabe der Zeitdauer 
in den Umschulungsvertrag aufzunehmen.

(3)  Der Umschulende legt die in der Praxis anzuwendenden Fertigkeiten und 
Kenntnisse entsprechend der Ausbildungsordnung im Umschulungskon-
zept fest. Der Umschulende ist verpflichtet, die Einhaltung des Umschu-
lungskonzeptes durch den Praktikumsbetrieb zu kontrollieren.

§ 8 Örtliche Zuständigkeit der Industrie- und Handelskammer
Örtlich zuständig für die Eignungsfeststellung und Überwachung der Umschu-
lungsstätte sowie die Zulassung zur Prüfung ist grundsätzlich die Industrie- und 
Handelskammer, in deren Zuständigkeitsgebiet die Umschulungsstätte liegt. 
Umschulungsstätte ist der Ort, an dem die Umzuschulenden sich tatsächlich 
überwiegend befinden, um die Umschulung zu absolvieren.

§ 9 Feststellung der Eignung der Umschulungsstätte und Genehmigung der 
Umschulungsmaßnahme
Damit die Industrie- und Handelskammer Südthüringen die Umschulungsmaß-
nahme genehmigen und die Umzuschulenden zur Prüfung zulassen kann, muss 
der Umschulende folgendes Verfahren einhalten:

 1.  Die Eignung der Ausbildungsstätte, der Ausbilder und Ausbilderinnen 
gemäß §§ 28 und 29 BBiG wird durch die Ausbildungsberater der Indust-
rie- und Handelskammer Südthüringen festgestellt.

 2.  Umschulungsmaßnahmen sind der IHK Südthüringen unverzüglich, 
spätestens sechs Wochen vor Maßnahmenbeginn, unter Beifügung 
folgender Angaben/Unterlagen schriftlich anzuzeigen (§ 62 Abs. 2 BBiG):

     a)  Anschrift der Umschulungsstätte

     b)  Bei kombinierten Umschulungsmaßnahmen, in denen in einer Um-
schulungsgruppe zeitgleich verschiedene Berufe umgeschult werden 
sollen, ist für jeden Beruf eine eigene Umschulungsanzeige mit den 
zugehörigen Angaben/Unterlagen einzureichen. Bei Umschulungs-
maßnahmen, bei denen neben dem IHK-Abschluss auch ein weiterer 
Abschluss vorgesehen ist, sind die nicht deckungsgleichen Inhalte und 
ihre Dauer getrennt nachzuweisen. Diese dürfen nicht auf die Um-
schulungszeiten angerechnet werden.

     c)  Die Praktikumsbetriebe müssen gemäß §§ 27 und 28 BBiG vollum-
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Die Umzuschulenden sind über Inhalt, Ablauf und Ziel der Umschulungsmaß-
nahme eingehend zu informieren. Die Umschulenden sollen die Umzuschulen-
den verpflichten, während der gesamten Umschulungsdauer Umschulungsnach-
weise anzufertigen.

Das vorzeitige Ausscheiden von Umzuschulenden ist der Industrie- und Han-
delskammer Südthüringen durch den Umschulenden schriftlich mitzuteilen.

§ 12 Zulassung zur Prüfung
(1)  Die Umschulung muss die berufliche Handlungsfähigkeit vermitteln. 

Fehlzeiten können deshalb zur Nichtzulassung führen. Die Inhalte und 
Anwesenheitszeiten sind in geeigneter Form nachzuweisen, beispielsweise 
durch Vorlage schriftlicher Ausbildungsnachweise (§ 8).

(2)  Zuzulassen ist, wer die Umschulungsdauer zurückgelegt hat oder wessen 
Umschulungsdauer nicht später als zwei Monate nach dem Prüfungsbe-
ginn endet und

 1.  wer an einer auf das Ausbildungsziel des jeweiligen staatlich anerkann-
ten Ausbildungsberufes gerichteten Umschulungsmaßnahme teilgenom-
men hat, welche nach Art, Ziel und Dauer den besonderen Erfordernissen 
der beruflichen Erwachsenenbildung entsprochen hat,

 2.  wessen Umschulungsmaßnahme der IHK Südthüringen schriftlich an-
gezeigt wurde und

 3.  wer die im Umschulungsvertrag vereinbarte Umschulungszeit zurückge-
legt und die zum Erwerb der beruflichen Handlungsfähigkeit notwendi-
gen praktischen Zeiten absolviert hat.

(3)  Umzuschulende können auf Antrag zur Zwischenprüfung zugelassen 
werden (§ 48 Absatz 3 BBiG).

(4)  Sofern die Prüfung in zwei zeitlich auseinanderfallenden Teilen durchge-
führt wird, ist über die Zulassung gesondert zu entscheiden. Dies gilt nicht, 
wenn Umschüler aus Gründen, die sie nicht zu vertreten haben, am ersten 
Teil der Umschulungsprüfung nicht teilgenommen haben. In diesem Fall 
ist der erste Teil der Umschulungsprüfung zusammen mit dem zweiten Teil 
abzulegen.

(5)  Für Umschulungsprüfungen gelten die Bestimmungen der Prüfungsord-
nung für die Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprüfungen 
der IHK Südthüringen in der jeweils gültigen Fassung.

(6)  Die IHK-Prüfungen finden ausschließlich zu den festgelegten Terminen 
statt.

§ 13 Schlussbestimmungen
In begründeten Einzelfällen kann von den hier getroffenen Regelungen abgewi-
chen werden. Eine abweichende Regelung ist immer Einzelfallentscheidung und 
bedarf der Zustimmung durch die Industrie- und Handelskammer Südthüringen.

Alle früheren Fassungen von Umschulungsrichtlinien der Industrie- und 
Handelskammer Südthüringen werden durch diese Richtlinie abgelöst. Vor dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Neuregelung begonnene Maßnahmen werden 
nach der bisherigen Fassung zu Ende geführt.

§ 14 Gleichstellungsbestimmung
Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Richtlinie gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

§ 15 Inkrafttreten
Diese Regelung tritt am 1. Mai 2022 in Kraft.

Ausgefertigt: 

Suhl, 29.04.2022

gez. Dr. Peter Traut   gez. Dr. Ralf Pieterwas 
Präsident    Hauptgeschäftsführer

Zeitanteile der Gruppenumschulungsmaßnahme

Anlage zu § 6 und § 11

 
Gesamt¹ mindestens

 
Zeitliche Verteilung

Umschulungsverträge² betriebliches Praktikum³

2-jährige 
Ausbildungsberufe

16 Monate 13 Monate 3 Monate

3-jährige
kaufmännische 
Ausbildungsberufe

21 Monate 15 Monate 6 Monate

3-jährige
gewerbliche 
Ausbildungsberufe

24 Monate 18 Monate 6 Monate

3,5-jährige 
Ausbildungsberufe

28 Monate 22 Monate 6 Monate

Die Verteilung der Zeitanteile orientiert sich an der dualen Ausbildung. Dort ist der Auszubildende durchschnittlich 1,5 Tage pro Woche oder ca. 13 Blockwochen 
(= 30 Prozent) in der Berufsschule, wo die theoretischen Kenntnisse vermittelt werden. 3,5 Tage bei wöchentlicher Beschulung (bzw. ca. 39 Wochen inklusive Urlaub 
bei Blockbeschulung) erlernt er im Betrieb die Fertigkeiten und Fähigkeiten (= 70 Prozent).

Dementsprechend entfallen auch in der Gruppenumschulung ca. 30 Prozent der Gesamtzeit auf die Vermittlung der theoretischen Kenntnisse und rund 70 Prozent auf 
Vermittlung die Fertigkeiten und Fähigkeiten.

¹  Die Gesamtzeit entspricht – zur Sicherung der notwendigen Qualität – zwei Drittel der regulären Ausbildungszeit (Urlaub eingerechnet). Auf die Regelumschulungszeit kann eine Vorschaltmaßnahme der Arbeitsagentur 

oder des Jobcenters bis maximal 3 Monate unter bestimmten Voraussetzungen angerechnet werden. In besonderen Ausnahmefällen (individuell besondere Vorkenntnisse/Berufserfahrung des betroffenen Umschülers) 

kann die Umschulungszeit bis zur Hälfte der regulären Ausbildungszeit (2-jährige Berufe: 12 Monate; 3-jährige Berufe: 18 Monate; 3,5-jährige Berufe: 21 Monate) nach Absprache mit der IHK verkürzt werden.

²  Fertigkeiten und Fähigkeiten müssen mindestens 50 Prozent der Zeit handlungsorientiert und praxisnah vermittelt werden, um den Erwerb der beruflichen Handlungsfähigkeit sicherzustellen.

³  Das Praktikum erfolgt grundsätzlich in Vollzeit entsprechend der betrieblichen Arbeitszeiten. Die hier angegebenen Mindestzeiten des betrieblichen Praktikums setzen eine optimale Ausstattung zur Vermittlung fachprak-

tischer Tätigkeiten beim Umschulungsträger voraus. Soweit diese optimale Ausstattung nicht gegeben ist, muss die Zeitdauer des betrieblichen Praktikums entsprechend ausgeweitet werden.
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Das Mitteilungsblatt (MBl.) der Industrie- und Handelskammer Südthü-
ringen (IHK) ist das offizielle Mitteilungsblatt (Verkündungsorgan) der 
Industrie- und Handelskammer Südthüringen und erscheint nach Bedarf. 
In folgenden Einrichtungen liegt das Mitteilungsblatt der Industrie- und 
Handelskammer Südthüringen zur Abholung bereit:

Hauptgeschäftsstelle der IHK Südthüringen
Bahnhofstraße 4 – 8, 98527 Suhl

Bildungszentrum der IHK Südthüringen
Hauptstraße 33, 98529 Suhl-Mäbendorf 

Niederlassung Arnstadt der IHK Südthüringen
Krappgartenstraße 37 – 41, 99310 Arnstadt

Niederlassung Sonneberg der IHK Südthüringen
Gustav-König-Straße 27, 96515 Sonneberg

Auf Wunsch wird das Mitteilungsblatt der Industrie- und Handelskammer Süd-
thüringen interessierten Mitgliedern kostenfrei übersandt. Zum Erscheinungs-
datum wird das Mitteilungsblatt der IHK Südthüringen zusätzlich im Internet 
auf der Website der IHK Südthüringen unter www.suhl.ihk.de veröffentlicht.
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